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1. Die Ordnung Hr. 036/9/001 über dl« Maldang, Untersuchung 
und Bearbeitung von Straftaten und besonderen Vorkommnissen 
sowie Uber die Aufgaben bei der Durchsetzung des soziali­
stischen Rechte - Melde- und üntersuohungsOrdnung - wird er­
lassen und tritt am 01. 08. 1983 in Kraft. 
Gleichzeitig damit tritt die Ordnung Hr. 036/9/001 des Mi­
nistsrs für Nationale Verteidigung Uber die Meldung, Unter­
suchung und Bearbeitung ron Straftaten und anderen Rechtever­
letzungen, besonderen Vorkonusniesen und naohweispfliohtigen 
Schäden sowie über die Aufgaben bei der Durchführung des so­
zialistischen Rechts in der IVA vom 21. März 197? außer Kraft« 

• ( 

2. (1) Die Melde- und Uhtereuohungsordnung gilt auoh für die 
Grenz tr Uppen der Deutsohsn Demokratischen Republik (DDR) so­
wie entepreohend für die Zivilverteidigung, soweit die Dienst­
laufbahnordnung - ZV zutrifft. 
(2) Tür ZivilbeschMftlgts der nationalen Volksarmee (WA) 
sowie der Ctrenztruppen der DDR und der Zivilverteidigung gilt 
die Melde- und Untersuohungsordnung nur bei Straftaten und • 
besonderen Vorkommnissen, die im Zusammenhang mit der dienst­
lichen Tätigkeit stehen. 

3. (1) Mit der Kontrolls dsr Durchsetzung disssr Ordnung wird 
dsr Stellvertreter des Ministsrs und Chef des Hauptatabse be­
auftragt. Er ist berechtigt, Durohführungeanordnungen zu er­
lassen sowis Veränderungen der Anlagen und Anhänge vorzunehmen 
(2) Der Leiter der Zivilverteidigung der DDR ist berechtigt, 
notwendige spezielle Vestlsgungsn für seinen Vsrantwortungs-
bsrslch nach Zustimmung durch dsn Stellvertreter des Minister« 
und Chef des Hauptatabee au treffen. 

4., Die Melde- und Untersuohungsordnung ist bis zur Führungs­
ebene Truppenteil zu verteilen. 

Berlin, den 25. 03. 1983 mm«*»* *ür Bstionai« v»r*T^Affflflff 

; Hoff mann 
V Armeegeneral 
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MINISTERRAT 

DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG 

1. Änderung 

vom 08* 10. 1984 
zur 

Ordnung Nr. 036/9/001 

des Ministers für Nationale Verteidigung 

über 
die Meldung, Untersuchung und Bearbeitung von Straftaten und 

besonderen Vorkommnissen sowie über die Aufgaben bei der 
Durchsetzung des soz ia l i s t i schen Rechts 

-Melde - und Untersuchungsordnung -
vom 25. 03. 1983 

1. Die Änderung t r i t t mit Wirkung vom O l . 12. 1984 in K r a f t . 

2 . Die a l s Anlage be igefügten T e x t b l ä t t e r 
( 5 - 8 , 13 - 14, 33 - 34» 37 - 40. 49 - 52. 55 - 58, 
91 - 94, 109 - 114, 119 - 122. 127 - 128) 
sind auszuwechseln. 
Die ausgewechselten T e x t b l ä t t e r sind in eigener Zuständig­
keit zu vernichten. 

3 . Dieses Deckblatt i s t a l s Seite 2 a einzuordnen. 

B e r l i n , den 08. 10. 1984 Minister für Nationale Verteidigung 
Hoffmann 

Armeegeneral 
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6 Protokoll über eine Schrankkontrolle 
und die Sicherstel lung von Gegenständen 

7 Abschlußbericht über eine Straftat oder 
ein besonderes Vorkommnis 

8 Ersuchen um Aufenthaltsermittlung 

9 Beantragung einer Fahndung 

10 Protokoll über die Beratung einer Straf ­
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I . Allgemeine Grundsätze 

1. (1) Die Vorgesetzten a l l e r Führungsebenen haben die m i l i t ä ­
rische Di sz ip l in und Ordnung, die Rechtsvorschriften, Dienst­
vorschriften, Befehle und anderen m i l i t ä r i s c h e n Bestimmungen 
in ihrem Verantwortungsbereich jederzeit durchzusetzen sowie 
Maßnahmen zur weiteren Festigung der soz ia l i s t i s chen Gesetz­
l i chke i t und Vorbeugung von Straftaten und besonderen Vor­
kommnissen zu treffen. 

(2) Ursachen und begünstigende Bedingungen von Rechts- und 
Disziplinverletzungen sind aufzudecken, zu analysieren, auszu­
werten und zu beseitigen. Dabei haben s i ch die Chefs, Komman­
deure und Le i ter (nachfolgend Kommandeure) in Durchsetzung 
der m i l i t ä r i s c h e n Einzel leitung auf die m i l i t ä r i s c h e n Kollek­
t ive , die P a r t e i - und Massenorganisationen sowie auf die M i l i ­
t ä r s c h ö f f e n k o l l e k t i v e zu s t ü t z e n . 

2. (1) Straftaten sind schuldhaft begangene gesel lschafts­
widrige oder g e s e l l s c h a f t s g e f ä h r l i c h e Handlungen (Tun oder 
Unterlassen), die nach dem Gesetz a l s Vergehen oder Verbrechen 
s trafrecht l iche Verantwortlichkeit begründen (§ 1 Abs. 1 
Strafgesetzbuch - StGB - ) . 

(2) Besondere Vorkommnisse im Sinne dieser Ordnung sind a l l e 
anderen nach der Meldetabelle über Straftaten und besondere 
Vorkommnisse (Anhang 1) zu meldenden Ereignisse . 

3. (1) Die Kommandeure haben periodisch die Straftaten, be­
sonderen Vorkommnisse sowie den Gesundheits- und Arbei ts ­
schutz e i n z u s c h ä t z e n , erforderliche Maßnahmen zu befehlen 
sowie deren Durchsetzung zu kontrol l ieren. In die E inschät ­
zungen sind auch a l l e Unfä l l e einzubeziehen, die entsprechend 
der Arbeitsschutzordnung zu erfassen und nachzuweisen s ind. 
Mit den Mi l i t ärJus t i zorganen sowie den zuständigen Organen 
des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) i s t eng zusammen­
zuarbeiten. 

6 1. AB 
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(2) Periodische Einschätzungen haben zu erfolgen: 

a) T e i l s t r e i t k r a f t und Mi l i tärbez i rk - mindestens einmal 
j ä h r l i c h , 

b) Verband - mindestens einmal h a l b j ä h r l i c h , 
c) Truppenteil - mindestens einmal im Quartal . 

Die Einschätzungen der T e i l s t r e i t k r ä f t e sind mit der jewei­
ligen Aufgabenstellung dem Ste l lvertreter des Ministers und 
Chef des Hauptstabes vorzulegen. 

4. (1) Die Kommandeure ab Führungsebene Verband aufwärts 
können von den zus tändigen M i l i t ä r s t a a t s a n w ä l t e n und M i l i t ä r ­
gerichten s c h r i f t l i c h e oder mündliche Berichte oder Einschät­
zungen zu Fragen der Kriminal i tät in ihren Verantwortungsbe­
reich anfordern. 

(2) Zu den Beratungen und Dienstbesprechungen ab Führungsebene 
Verband aufwärts sind die zuständigen M i l i t ä r s t a a t s a n w ä l t e und 
M i l i t ä r r i c h t e r zur Behandlung solcher Fragen hinzuzuziehen, 
die ihr Aufgabengebiet betreffen. 

5. (1) Straftaten und besondere Vorkommnisse sind nach Be­
kanntwerden unverzügl ich entsprechend dieser Ordnung zu mel­
den und zu untersuchen. 

(2) Verantwortlich für die Meldung und Untersuchung i s t grund­
s ä t z l i c h der Kommandeur des Truppenteils, 

a) dem der Schuldige oder Beteil igte s t ä n d i g oder ze i twei l ig 
unterstel l t i s t , 

b) dem der Geschädigte untersteht, wenn der Schuldige oder 
Beteil igte nicht bekannt oder eine Zivi lperson i s t , 

c) in dessen Verantwortungsbereich die Straftat oder das be­
sondere Vorkommnis auftrat , soweit die Buchstaben a und b 
nicht zutreffen. 

(3) In Z w e i f e l s f ä l l e n hat der Kommandeur zu melden, der über 
die Straftat oder das besondere Vorkommnis zuerst informiert 
wird. Die Verantwortung für die Untersuchung i s t in diesen 
Fäl len vom Kommandeur der übergeordneten Führungsebene festzu­
legen. 

(4) Für die Untersuchung von Vorkommnissen beim Umgang mit 

1. AB 7 
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Oagdwaffen i s t der Direktor des zuständigen M i l i t ä r f o r s t w i r t -
Schaftsbetriebes verantwortlich. 

(5) Vor Beginn der Untersuchung von Ereignissen, die den Ver­
dacht einer Straftat begründen, sind die Festlegungen in den 
Ziffern 22 bis 26 zu beachten. 

6. (1) Bei Straftaten oder besonderen Vorkommnissen, die mit 
schwerwiegenden pol i t i schen, m i l i t ä r i s c h e n oder ökonomischen 
Folgen oder erheblichen Auswirkungen auf das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen verbunden sind oder solche, erwarten 
lassen, i s t dem Minister für Nationale Verteidigung und dem 
Ste l lver tre ter des Ministers und Chef des Hauptstabes die 
Meldung sofort fernmündlich voraus auf dem Dienstweg zu er ­
s tat ten . 

(2) Kommandeure übergeordneter Führungsebenen haben die Unter 
suchung der im Absatz 1.angeführten sowie änderer schwerwie­
gender Straftaten oder besonderer Vorkommnisse überwachen zu 
lassen und bei Erfordernis die Untersuchung durch Offiziere 
ihres Führungsorgans zu befehlen. 

7. Bei Drohungen mit Gewaltakten i s t unverzügl ich das z u s t ä n ­
dige Organ des MfS in Kenntnis zu setzen. Die erforderlichen 
Untersuchungen werden durch dieses Organ g e f ü h r t . Die Komman­
deure haben nur Maßnahmen entsprechend den Festlegungen im 
Abschnitt V dieser Ordnung durchzuführen. 

8. (1) Zur Gewährleistung einer qual i f i z ier ten Untersuchung 
von Straftaten und besonderen Vorkommnissen haben die Komman­
deure durch Befehl s tändige Ermittlungsoffiziere einzusetzen. 

(2) Ermittlungsoffiziere 3ind in den Truppenteilen, Lehrein­
richtungen und Stäben der Verbände durch Befehl des Komman­
deurs für den Zeitraum eines Ausbildungsjahres einzusetzen. 
Dabei sind in der Regel 3 bis 5 Off iz iere festzulegen. 

(3) Die Ermittlungsoffiziere sind einmal im Ausbildungsjähr 
durch Off iz iere des Inneren Dienstes in Zusammenarbeit mit 
dem zuständigen M i l i t ä r s t a a t s a n w a l t zu schulen. 

8 1. AB 
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9 . ( 1 ) Werden Meldungen oder Untersuchungen verschleppt bzw. 
unterlassen oder keine bzw. nicht ausreichende Maßnahmen zur 
Beseitigung festgestellter Ursachen und begünstigender Bedin 
gungen eingeleitet, ist dies als Verletzung der Dienstpflich 
ten zu behandeln. 
(2) Kommandeure sind zum Vorgesetzten zur Berichterstattung 
und Entschlußmeldung zu befehlen, wenn sich in ihrem Veran-
wortungsbereioh bestimmte Straftaten und besondere Vorkomm­
nisse häufen oder bestehende Schwerpunkte nicht Uberwunden 
werden. , 

1 0 . ( 1 ) Berechtigt zur Anforderung von Meldungen, Unter­
suchungsergebnissen und Einschätzungen Uber Straftaten und 
besondere Vorkommnisse sind die Chefs der Stäbe/Stabschefs. 
(2) Die Leiter Innerer Dienst sind berechtigt, vom Inneren 
Dienst der nachgeordneten Pührungsebenen Angaben über Straf­
taten und besondere Vorkommnisse sowie Untersuchungsunter­
lagen anzufordern. 

11. Abgabe von Meldungen über Straftaten und beaondere Vor­
kommnisse 

1 1 . ( 1 ) Straftaten und besondere Vorkommnisse sind mittels 
Pallmeldung (Anlage 1 ) an die in der Meldetabelle Uber Straf 
taten und besondere Vorkommnisse festgelegten Vorgesetzten 
zu melden. Das gilt auch bei Verdacht des Vorliegens einer 
Straftat. 
(2) Fallmeldungen sind unmittelbar nach Bekanntwerden des 
Ereignisses ohne Zeitverzug mit der festgelegten Dringlich­
keitsstufe, in der Regel fernschriftlich, zu erstatten. Bei 
mündlicher Vorausmeldung ist eine fernschriftliche Meldung 
sofort nachzureichen. Die Abgabe der Fallmeldung ist durch 
fehlende Angaben nicht zu verzögern. Fehlende Angaben sind 
in einer Ergänzungsmeldung nachzumelden. 
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12. (1) Diensthabende (OpD, OvD) haben sofort nach Bekannt­
werden von Straftaten und besonderen Vorkommnissen fernmünd­
liche Meldung an den Diensthabenden der Ubergeordneten Füh­
rungsebene zu erstatten. Die Meldepflicht des Kommandeurs 
wird hiervon nicht berührt. 
(2) Die Diensthabenden der übergeordneten FUhrungsebene sind 
verpflichtet, die Meldungen ohne Zeitverzug bis an den Dienst­
habenden der FUhrungsebene, an die die Straftat oder das be­
sondere Vorkommnis zu melden ist, weiterzuleiten. 
(3) Die Diensthabenden der übergeordneten Führungsebene sind 
berechtigt, entsprechend ihren Dienstpflichten zur Durch­
setzung dieser Ordnung von den Diensthabenden der nachge­
ordneten Führungsebene oder vom Inneren Dienet Angaben über 
Straftaten und besondere Vorkommnisse anzufordern. 

13. Straftaten und besondere Vorkommnisse, die durch Kon­
trollen oder auf andere Art und Weise bekannt werden und bis­
her nicht gemeldet wurden, sind vom Kommandeur sofort nach-
zumelden. In der Fallmeldung ist zur Unterlassung der Meldung 
Stellung zu nehmen. 

14. (1) Bei einer Straftat oder bei Verdacht des Vorliegens 
einer .Straftat ist über die Festlegung in der Ziffer 11 Abs. 1 
hinaus dem zuständigen Militärstaatsanwalt unverzüglich eine 
Fallmeldung zu übersenden. Das zuständige Organ des MfS ist 
in Kenntnis zu setzen. 
(2) Über besondere Vorkommnisse sind die im Absatz 1 genannten 
Organe mündlich zu informieren. Auf Verlangen ist eine Fall­
meldung nachzureichen. 

15. Über Straftaten und besondere Vorkommnisse, die Störungen 
in der Öffentlichkeit hervorrufen können (Verkehrsunfälle, 
Ausschreitungen u. a.), sind die Standortältesten zu infor­
mieren. 

10 
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16. Bei Straftaten und besonderen Vorkommnissen im Zusammen­
hang mit Überwachung8pfnichtigen Anlagen ist unverzüglich die 
zuständige Inspektion der Technischen Überwachung der NVA 
zu informieren. 

17. (1) Die Meldeordnung innerhalb der Führungsorgans und 
Truppenteile ist vom Kommandeur in eigener Zuständigkeit fest' 
zulegen. Dabei haben Uber nachfolgende Straftaten und beson­
dere Vorkommnisse Kenntnis zu erhalten: 
a) de-r Sicherheitsinspektor - über alle Unfälle, 
b) das finanzökonomische Organ - über Personen- und finan­

zielle Schäden sowie Uber Schäden, die den Verlust, Dieb­
stahl, Verderb oder die Beschädigung bzw. Vernichtung 
von Grund- und Verbrauchsmitteln der NVA zum Inhalt haben, 

c) der Leiter des Medizinischen Dienstes - über Straftaten 
und besondere Vorkommnisse, die zu Körper- oder Gesund­
heitsschäden führten, 

d) der Leiter Chemische Dienste - über Straftaten und beson­
dere Vorkommnisse, die mit Verletzungen der Gift- und 
Strshlenschutzordnungen im Zusammenhang stehen. 

(2) Im jeweiligen Führungsorgan ist der Informationsaustausch 
so zu organisieren, daß alle Meldungen an einer Stelle, in 
der Regel beim Inneren Dienst, erfaßt und von dort aus die 
erforderlichen Informationen weitergeleitet werden'. 

18. Die Abgabe und Anforderung von Meldungen zu Straftaten 
und besonderen Vorkommnissen über die Festlegungen dieser 
Ordnung hinaus i s t nicht statthaft. Ausgenommen hiervon sind 
Meldungen 
a) über Vorkommnisse und die Lage an der Staatsgrenze gemäß 

"Meldetabelle Staatsgrenze", 
b) auf dem Gebiet der Parteiinformation, 
c) im Bereich der Organe der Staatlichen Bauaufsicht, des 

Brandschutzes, der Technischen Überwachung, des Gift-und 
Strahlenschutzes sowie des Gewäaserschutzes, 

11 
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4)-- im medizinischen Dienst, -
e) im Bereich dea Organa Technische Sicherheit der Volks­

marine. 

19. (1) Bei Versetzungen oder Kommandierungen von Armeeange­
hörigen ist für die Meldung von Straftaten und besonderen 
Vorkommnissen, die bis zum Eintreffen im neuen Truppenteil 
oder in einer medizinischen Einrichtung auftreten, der Komman­
deur des Truppenteils verantwortlich, aus dem die Versetzung 
oder Kommandierung erfolgte. 
(2) Begehen Armeeangehörige während einer Kommandierung oder 
während des Aufenthaltes in medizinischen Einrichtungen (ein­
schließlich Kurheimen) Straftaten oder besondere Vorkommnisse, 
ist der Kommandeur, dem der Armeeangehörige für die Dauer der 
Kommandierung unterstellt wurde oder der Leiter der medizi­
nischen Einrichtung, für die Abgabe der Meldung verantwort­
lich. ' 

20. (1) Die Festlegungen über die Abgabe von Meldungen gelten 
unter den Bedingungen des Garnisondienstes, bei Truppen- und 
Flottenübungen sowie bei allen anderen Handlungen der Truppen. 
(2) Werden Truppenteile zu Maßnahmen innerhalb oder außerhalb 
des Territoriums der DDR aus ihrem bisherigen Unterstellungs­
verhältnis herausgelöst, hat die Vorlage der Meldung ent­
sprechend dem jeweiligen neuen Unterstellungsverhältnis zu 
erfolgen. Bei Erfordernis i s t durch die für diese Maßnahmen 
zuständigen Vorgesetzten der Meldeweg gesondert zu befehlen. 
(3) I s t bei zeitweiligem Aufenthalt von Truppenteilen außer­
halb des Territoriums der DDR die Abgabe von Fallmeldungen 
nicht möglich, sind diese sofort nach Rückkehr zu erstatten. 

» 
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I I I . Untersuchung von Straftaten und besonderen Vorkommnissen 

Allgemeine BestInnungen 

21. (1) Zur Bekämpfung und Verhinderung von Straftaten und 
besonderen Vorkomnnissen sind gewissenhafte t a t - und sachbe­
zogene Untersuchungen zu führen. 

(2) Untersuchungen im Sinne dieser Ordnung sind die von Kom­
mandeur unternommenen Maßnahmen zur Aufklärung des Sachver­
hal tes , zur Aufdeckung der Ursachen und begünstigenden Be­
dingungen, zur Feststel lung des Schuldigen oder Betei l igten 
sowie des Grades der Schuld. 

(3) Schuldiger oder Bete i l ig ter in Sinne dieser Ordnung i s t 
die Person, die das Ereignis schuldhaft ( v o r s ä t z l i c h oder 
f a h r l ä s s i g ) herbeigeführt hat oder die an diesem betei l igt 
i s t ( M i t t ä t e r s c h a f t , Anstiftung, B e i h i l f e ) . 

22. (1) Ermittlungen bei Straftaten werden von M i l i t ä r s t a a t s ­
anwalt oder vom Untersuchungsorgan des MfS (nachfolgend unter­
suchungsführendes Organ) durchgeführt . 

(2) Der Kommandeur hat zu gewähr le i s t en , daß das untersuchungs 
führende Organ Zugang zum Ereignisort e r h ä l t . Gleiches g i l t 
bei Hinzuziehung von Sachvers tändigen . 

(3) Unabhängig von der Zuständigkei t gemäß Absatz 1 hat der 
Kommandeur in a l len erforderlichen Fäl len die Sicherung des 
Ereignisortes , die Feststel lung der Bete i l igten, deren Tren­
nung voneinander und von anderen Personen sowie andere Maß­
nahmen zur Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit zu be­
fehlen. 

23. Liegt eine Straftat vor, i s t der Kommandeur verpf l i ch­
te t , nach Absprache mit dem untersuchungsführenden Organ, 
Untersuchungen h ins i ch t l i ch erforderl icher Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Gefechtsbereitschaft, zur Führung der 
Truppe und zur Herstellung der m i l i t ä r i s c h e n Di sz ip l in und 
Ordnung zu befehlen. Dabei darf in die Ermittlungen de6 unter-

1. AB 13 
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suchungsführenden Organs nicht eingegriffen werden. Es i s t 
eine enge Zusammenarbeit zu g e w ä h r l e i s t e n . Dem untersuchungs­
führenden Organ sind die befohlenen Maßnahmen mitzutei len. 

24. Werden von Armeeangehörigen Handlungen unter Alkoholein­
f luß begangen, die den Verdacht einer Straftat begründen, hat 
der Kommandeur die Entnahme einer Blutprobe zum Zwecke der 
Blutalkoholbestimmung zu veranlassen, soweit dies nicht von 
anderen Organen bereits durchgeführt wurde. Oie Anordnung 
des M i l i t ä r s t a a t s a n w a l t e s i s t dazu einzuholen (§ 44 S t r a f ­
prozeßordnung - StPO). 

25. (1) Oer Kommandeur hat Maßnahmen zur Untersuchung zu be­
fehlen bei 

a) Handlungen, die dem Charakter nach eine M i l i t ä r s t r a f t a t 
(9. Kapite l StGB) sein können, 

b) Handlungen, die dem Wortlaut eines Straftatbestandes der 
allgemeinen Kriminal i tä t entsprechen und bei denen der 
M i l i t ä r s t a a t s a n w a l t s ich zum Zeitpunkt der Vorlage der 
Meldung entscheidet, keine eigenen Ermittlungen zu führen, 

c ) al len übrigen Ereignissen entsprechend der Meldetabelle, 
außer Vorkommnissen beim Umgang mit Jagdwaffen. 

(2) Flugvorkommnisse sowie S e e u n f ä l l e und andere Vorkommnisse 
in dsr Seefahrt sind entsprechend den dafür erlassenen m i l i ­
tär i s chen Bestimmungen zu untersuchen. 

(3) Die Untersuchung von Unfäl len in der Volksmarine sowie 
von Bränden und Schäden an Überwachungspfl ichtigen Anlagen 
auf Schiffen und Booten hat entsprechend den m i l i t ä r i s c h e n 
Bestimmungen zu erfolgen. 

26. (1) Oer Kommandeur hat den M i l i t ä r s t a a t s a n w a l t um die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu ersuchen, wenn 
s ich im Verlaufe der Untersuchung der Verdacht einer S tra f ­
tat ergibt . Im Ersuchen sind der Dienstgrad, Name, Vorname 
und das Geburtsdatum des Täters sowie die Straftat anzu­
führen, der Sachverhalt kurz darzulegen oder auf Fallmeldung, 
be igefügten Abschlußbericht oder Untersuchungsvorgang zu ver­
weisen sowie das Ersuchen zu begründen. Bis zur Entscheidung 
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durch den Militärstaatsanwalt sind die Untersuchungen fortzu­
führen. 
(2) Ersucht der Kommandeur den MilitärStaatsanwalt um die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist zu beachten, daß 
Handlungen, die dem Wortlaut eines gesetzlichen Tatbestandes 
des 9. Kapitels StGB entsprechen, keine Militärstraftaten 
sind, wenn die Polgen für die Aufrechterhaltung der militä­
rischen Disziplin und Einsatzbereitschaft sowie die Schuld 
des Täters gering sind und mit Rücksicht auf die Schwere 
und die Umstände der Tat sowie die Persönlichkeit des Täters 
bei Anwendung der DV 010/0/006 - Disziplinarvorschrift - die 
Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit durch den 
Täter zu erwarten ist. 
(3) Sieht der Militärstaatsanwalt von der Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens bei Militärstraftaten (9. Kapitel StGB) 
ab, hat der Kommandeur das Recht der Beschwerde gegen diese 
Entscheidung. Die Beschwerde ist dem Militärstaatsanwalt zu­
zuleiten. Die erneute Entscheidung ist endgültig. 
(4) Entscheidet sich der Militärstaatsanwalt für die Einlei­
tung eines Ermittlungsverfahrens, sind die vom Kommandeur be­
fohlenen Untersuchungen zu beenden. Die bisherigen Unter-
8uchung3ergebni8se sind auf Verlangen dem Militärstaatsanwalt 
zu Ubergeben. 

I • 

27. (1) Unabhängig von der Untersuchungspflicht des Komman­
deurs und dem Ersuchen um Einleitung eines Ermittlungsver­
fahrens hat der Militärstaatsanwalt das Recht, nach eigener 
Entscheidung tätig zu werden. 
(2) Der MilitärStaatsanwalt ist im Rahmen der Gesetzlichkeits­
aufsicht berechtigt, die Entscheidung des Kommandeurs, ein 
Ereignis nicht als Militärstraftat einzustufen, zu prüfen. 
28. Anzeigen von Armeeangehörigen und Zivilbeschäftigten der 
NVA oder gegen dieee sind unmittelbar an den zuetändigen Mili­
tärstaatsanwalt weiterzuleiten. Der Kommandeur hat in diesen 
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Fällen keine Untersuchung oder Überprüfung durchführen zu 
lassen. Ausgenommen hiervon sind Anzeigen Uber Militärstraf­
taten. 

29. (1) Untersuchungen gemäß Ziffer 25 Abs. 1 sind grundsätz­
lich durch Ermittlungsoffiziere durchzuführen. Die Offiziere 
des Inneren Dienstes können mit Untersuchungen beauftragt 
werden. 
(2) Werden mehrere Offiziere mit der Durchführung der Unter­
suchung beauftragt, ist ein Leitender zu befehlen. 
(3) Bei Ereignissen gemäß Meldehöhe 1 der Meldetabelle hat 
der Kommandeur oder ein Stellvertreter dea Kommandeurs die 
Untersuchung zu leiten. 

30. Kommandeure übergeordneter Führungsebenen haben bei Er-
eignissen gemäß Meldehöhe 1 über den Einsatz von Offizieren 
ihres Führungsorgans zu entscheiden. Erfolgt der Einsatz von 
Offizieren, ist festzulegen, ob die vom Kommandeur der nach­
geordneten Führungsebene befohlene Untersuchung einzustellen 
oder gemeinsam bzw. getrennt fortzuführen i s t . Die vom Komman 
deur der übergeordneten Führungsebene eingesetzten Offiziere 
sind über den Stand und die bisherigen Ergebnisse der Unter­
suchung zu informieren. Auf Anforderung sind ihnen bereits 
gefertigte Untersuchungsunterlagen zu übergeben. 

31. (1) Die mit der Untersuchung Beauftragten sind in die 
Aufgsben einzuweisen. Sie dürfen weder Unterstellte des an 
der Straftat oder am besonderen Vorkommnis Beteiligten-sein, 
noch eine niedrigere Dienststellung haben. Ausgenommen hier­
von sind die Offiziere des Inneren Dienstes. 
(2) Mit der Untersuchung ist nicht zu beauftragen, 
a) wer selbst an der Straftat oder am besonderen Vorkommnis 

beteiligt war, 
b) wer aus persönlichen Gründen am Ergebnis der Untersuchung 

interessiert sein könnte, 
c) bei wem Umstände festgestellt werden, die auf eine nicht 

objektive Führung der Untersuchung hinweisen. 
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(3) Im Rahmen der vom Kommandeur befohlenen Untersuchung sind 
Msßnahmen nach der StPO nicht gestattet. 

3 2 . Die Untersuchungen sind grundsätzlich sofort nach Bekannt­
werden des Ereignisses zu befehlen und ohne Zeitverzögerung 
zu führen. Sie sind innerhalb von 3 Tagen, in begründeten Aus­
nahmefällen innerhalb von 6 Tagen, abzuschließen. Bei Erforder 
nis kann die Untersuchungsfrist verändert oder eine kurzzei­
tige Unterbrechung befohlen werden. • • • ' « ' . 

3 3 . Die Offiziere des Inneren Dienstes sind berechtigt, die 
mit der Untersuchung Beauftragten der gleichen und der nach­
geordneten Führungsebene in ihrer Arbeit anzuleiten sowie 
Hinweise über den Untersuchungsablauf und die Anfertigung 
der Untersuchungsunterlagen zu geben. 

34 . ( 1 ) Begehen Armeeangehörige während einer Kommandierung 
oder während des Aufenthaltes in medizinischen Einrichtungen 
(einschließlich Kurheimen) Straftaten oder besondere Vor­
kommnisse, ist der Kommandeur, dem der Armeeangehörige für 
die Dauer der Kommandierung unterstellt wurde, für die Unter­
suchung verantwortlich. Bei Erfordernis ist ein Offizier von 
dem Truppenteil, von dem die Kommandierung erfolgte, zur 
Teilnahme an der Untersuchung hinzuzuziehen. 
( 2 ) Bei Versetzungen oder Kommandierungen von Armeeangehö­
rigen liegt die Verantwortung für die Untersuchung von Straf­
taten und besonderen Vorkommnissen, die bis zum Eintreffen 
im neuen Truppenteil oder in einer medizinischen Einrichtung 
auftreten, beim Kommandeur des Truppenteils, aus dem die 
Versetzung oder Kommandierung erfolgte. 
(3) Bei Erfordernis sind Versetzungen und Kommandierungen 
bis zum Abschluß der Untersuchungen auszusetzen. 

35. Zur Untersuchung eines besonderen Vorkommnisses kann bei 
Notwendigkeit, unter Beachtung der Geheimhaltungsbestimmungen, 
die Kriminalpolizei des örtlich zuständigen Volkspolizei-
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fcreisamtce (VPKA) um AmtaniIfa ersucht werden. Die Entschei­
dung darüber hat der Kommandeur nach Zustimmung des Militär­
staatsanwaltes zu treffen. Mit dem Ersuchen sind in der Regel 
die Offiziere des Inneren Dienstes zu beauftragen. 

Aufgaben. Pflichten und Rechte der mit der Untersuchung Be­
auftragten 

3 6 . (1) Die mit der Untersuchung Beauftragten haben unmittel­
bar nach Erhalt der Aufgabe ihre Tätigkeit aufzunehmen. Ihnen 
i s t es nicht gestattet, die Untersuchung selbständig zu unter­
brechen. Nach Abschluß der Untersuchung sind die Untersuchungs 
unterlagen und das Meldeblatt A zu erarbeiten. 
(2) Die mit der Untersuchung Beauftragten sind insbesondere 
verpflichtet, 
a) sich über den vorliegenden Sachverhalt zu informieren so­

wie sich den Ablauf der Untersuchung und die Reihenfolge 
der Arbeiten klar zu machen, 

b) die auf den Gegenstand der Untersuchung bezogenen Rechts­
vorschriften und militärischen Bestimmungen zu kennen oder 
sich mit deren Inhalt vertraut zu machen, 

o) die Untersuchungen gewissenhaft und unvoreingenommen zu 
führen, 

d) den Ereignisort zu besichtigen und vorhandene Sachbeweise 
aufzunehmen, 

e) bei Unfällen den Sicherheitsinspektor zur Untersuchung 
hinzuzuziehen, 

f ) bei Körper- oder Gesundheitsschäden von Armeeangehörigen 
und Zivilbeschäftigten der NVA den Militärarzt zu konsul­
tieren, 

g) bei Verletzungen der Bestimmungen dea Gift- und Strahlen­
schutzes den Gift- oder Strahlenschutzbeauftragten hinzu­
zuziehen, 

h) Personen, die zum Sachverhalt oder zu den Ursachen und be­
günstigenden Bedingungen Angaben machen können, festzu­
stellen und sie zu hören, 
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i ) die im Verlaufe der Untersuchung festgestellten Ursachen 
sowie Verstöße gegen Rechtsvorschriften und militärische 
Bestimmungen dem jeweiligen Vorgesetzten mitzuteilen und 
die sofortige Beseitigung vorhandener Mängel zu fordern, 

k) den vertraulichen Charakter der Untersuchung jederzeit 
zu wahren und über die Untersuchungsergebnisse nur den 
dazu Berechtigten Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die mit der Untersuchung Beauftragten haben im Ergebnis 
der Untersuchung zu sichern, daß bei Schäden am Eigentum der 
NVA eine Schadenmeldung erarbeitet wird. 
(4) Werden die Ermittlungen vom untersuchungsführenden Organ 
geführt, haben sich die Handlungen bis zu dessen Eintreffen in 
der Regel auf die Sicherung des Ereignisortes und der vor­
handenen Sachbeweise sowie auf Maßnahmen gemäß Ziffer 42 
Abs. 2 zu beschränken. 

37. Die mit der Untersuchung Beauftragten haben das Recht, 
a) Fragen, die mit der Durchführung der Untersuchung in Ver­

bindung stehen, mit dem jeweiligen Vorgesetzten zu be­
sprechen, 

b) erforderliche Dokumente einzusehen und bei Notwendigkeit, 
unter Einhaltung der GeheimhaitungsbeStimmungen, Abschrif­
ten für den Untersuchungsvorgang zu fertigen, 

c) eine Beurteilung über den Schuldigen oder Beteiligten 
von dessen Vorgesetzten zu fordern, 

d) Armeeangehörige und Zivilbeachäftigte der NVA zu befragen 
(die Befragung des Kommandeurs hat nur durch den vom 
Kommandeur der übergeordneten Führungsebene mit der Unter­
suchung Beauftragten zu erfolgen), 

e) in Ausnahmefällen, nach Legitimierung als Armeeangehöriger, 
Zivilpersonen zu befragen, wenn dies zur Aufklärung des 
Sachverhaltes oder zur Ermittlung des Schuldigen erforder­
lich ist, 

f) bei Notwendigkeit Offiziere mit Spezialkenntnissen zu be­
stimmten Untersuchungshandlungen hinzuzuziehen oder spezi­
fische Einschätzungen von ihnen, nach Absprache mit dem je­
weiligen .Vorgesetzten, zu fordern, 
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g) zur Aufklärung des Ereignisses Kontrollen in den Unter­
kunft s- und Diensträumen sowie der Bekleidung und Aus­
rüstung unter Hinzuziehung eines Armeeangehörigen und, 
wenn möglich, in Anwesenheit des Schuldigen oder Betei­
ligten, durchzuführen, 

h) auf Anforderung dem untersuchungsfUhrenden Organ mündlich 
Auskunft Uber den Stand der Untersuchung zu erteilen. 

38. Werden Offiziere bei Straftaten, bei denen das unter­
suchungsführende Organ bereits Ermittlungen führt, vom Kom­
mandeur mit speziellen Untersuchungen beauftragt, sind die 
Handlungen mit der Ermittlungstätigkeit dieses Organs zu 
koordinieren. 

39. (1) Bei der Untersuchung sind, unter Berücksichtigung 
des Charakters des jeweiligen Ereignisses, insbesondere 
Peststellungen zu treffen über 
a) Datum, Uhrzeit, Ort, Art und Weiae sowie Umstände des 

Ereignisses, 
b) Zeugen,'die zweckdienliche Angaben zum Ereignis oder zur 

Aufklärung des Sachverhaltes machen können, 
c) die Person des Schuldigen oder Beteiligten, seine Persön­

lichkeitsentwicklung, die militärische Pflichterfüllung, 
das gesellschaftliche Verhalten aowie über be- und ent­
lastende Umstände, 

d) Art und Schwere der Schuld (§§ 5 ff. StGB), 
e) den dem Geschädigten zugefügten gesundheitlichen, mate­

riellen oder ideellen Schaden und die daraus resultierenden 
Ansprüche oder Forderungen des Geschädigten sowie über 
andere Folgen des Ereignisses, 

f) Motive, Ursachen, Jjegünstigende Bedingungen sowie poli­
tische, ideologische, militärische und sonstige Einfluß­
faktoren. 

(2) Bei Arbeitsunfällen ist zusätzlich zu den Festlegungen 
im Absatz 1 festzustellen, 
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a) ob eine der Tätigkeit entsprechende Qualifikation vor­
handen i s t , ein konkreter Auftrag vorlag und ob eine 
Einweisung erfolgte, 

b) wann die letzte mit dieser Tätigkeit in Verbindung stehende 
Arbeitsschutzbelehrung erfolgte. 

(3) Bei Diebstählen durch unbekannte Täter sind folgende 
Sofortmaßnahmen zu treffen: 
a) Verständigung des Militärstaatsanwaltes und Festlegung von 

Maßnahmen zur Sicherung des Ereignisortes, 
b) Verständigung des Gift- oder Strahlenschutzbeauftragten 

bei Diebstählen von Giften und radioaktiven Stoffen, 
c) Durchführung einer informatorischen Befragung des Geschä­

digten zur Gewinnung eines Überblicks über das mögliche 
Tatgeschehen. Dabei sind folgende Fragen zu klären: 
- Was wurde wo entwendet? 
- Wann wurde die entwendete Sache zuletzt vom Geschädigten 
gesehen oder benutzt? 

- Wann wurde der Diebstahl festgestellt? 
- Welche Maßnahmen wurden bereits durch den Geschädigten 
oder seine Vorgesetzten zur Auffindung der entwendeten 
Sache durchgeführt und welche eigenmächtige Veränderung 
des Ereignisortes wurde dabei vorgenommen? 

- Wo hat sich der Geschädigte während der möglichen Tat­
zeit mit wem aufgehalten? 

- Wer wird aus welchen Gründen verdächtigt? 
(4) Bei Diebstahl von Sachwerten sind unverzüglich Suchmaß­
nahmen zur Wiederauffindung einzuleiten, die u. a. ein Ver­
bringen der gestohlenen Gegenstände aus dem Objekt unmöglich 
machen. Bei Erfordernis sind Personen und Fahrzeuge, die das 
Objekt verlassen, zu kontrollieren. Beim Wiederauffinden 
solcher Gegenstände, die Spurenträger sein können, i s t auf 
die Erhaltung der Spuren zu achten. 
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40. ( 1 ) Alle bei der Untersuchung durchgeführten Maßnahmen, 
die für die Beweisführung und die Berichterstattung Bedeutung 
haben, sind stichpunktartig im persönlichen Arbeitsbuch zu 
vermerken, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt i s t . 
(2) Bei Befragungen von Zeugen, Schuldigen oder Beteiligten 
sind Befragungsprotokolle (Anlage 2) zu fertigen, wenn die 
jeweilige Aussage für die Aufklärung des Ereignisses und 
für die Beweisführung wichtig i s t . 
I n a l l e n anderen Fällen i s t gemäß Absatz 1 zu verfahren. 
(3) Bei Notwendigkeit i s t zur Einschätzung der Person des 
Schuldigen oder Beteiligten eine schriftliche Beurteilung 
durch den jeweiligen Vorgesetzten zu fertigen (Anlage 3). 
(4) Protokolle sind in jedem F a l l anzulegen bei 
a) technischen Mängeln an der Bewaffnung sowie bei Schäden 

an Raketen- und Funkmeßtechnik (Anlage 4), 
b) technischen Mängeln an der Munition und besonderen Vor­

kommnissen mit Munition (Anlage 5), 
c) Havarien an Panzertechnik (Vordruck NVA 33 158), 
d) Schrankkontrollen und dar Sicherstellung von Gegenständen 

(Anlage 6 ) , 
e) Kontrollen von Behältnissen, in denen dienstliche Unter­

lagen aufbewahrt werden sowie bei der Öffnung von Dienst­
zimmern, wenn der Betreffende, dessen Behältnis, oder 
Dienstzimmer kontrolliert wird, nicht anwesend i s t 
(DV 010/0/009 Anlage 2), 

f ) Aufnahme von Sachbeweisen bei der Sicherung eines Ereig­
nisortes (formlos). 

41 * S t e l l t ein mit der Untersuchung Beauftragter während oder 
nach Abschluß der Untersuchung eines Ereignisses fest, daß 
der begründete Verdacht einer Straftat vorliegt, so hat er 
dem Kommandeur den Vorschlag zu unterbreiten, den Militär­
staatsanwalt um die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
zu ersuchen. 
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42. (1) Am Ereignisort sind in der Regel sachliche und per­
sönliche Beweise und Hinweise zu finden, die für die Auf­
klärung eines Ereignisses und die erforderliche Beweisführung 
von Bedeutung sind. Der Begriff Ereignisort umfaßt den 
a) Tatort, 
b) Fundort, 
c) Feststellungsort, 
d) Brandort, 
e) Unfallort. 
(2) Die Sicherung des Ereignisortes hat sofort zu erfolgen. 
Der Kommandeur hat zur Sicherung des Ereignisortes, zur 
Verhinderung der Vernichtung von Beweisen und Hinweisen so­
wie zur Gewährleistung der Sicherheit und Geheimhaltung zu 
befehlen: 
a) die Zeit sowie den Ort und Einsatz der Kräfte und Mittel 

zur Absperrung und Sicherung, 
b) den Verantwortlichen für die Absperrung und Sicherung, 
c) die unverzügliche Sicherstellung von Verschlußsachen, 

Waffen, Munition, geheimzuhaltender Technik und Ausrüstung 
sowie Giften und radioaktiven Stoffen, soweit dies® nicht 
Gegenstand der Straftat oder des besonderen Vorkommnisses 
sind, 

d) die Absicherung von geheimzuhaltender Technik und Aus­
rüstung gegen Einsicht und Zugriff Unbefugter. 

(3) Der für die Absperrung und Sicherung Verantwortliche ist 
zu belehren, daß 
a) der abgesperrte Bereich weder durch ihn selbst noch durch 

Sioherungskräfte oder andere unbefugte Personen zu betreten 
ist, 

b) zum Zutritt nur die mit der Untersuchung Beauftragten, der 
Offizier Innerer Dienst, der Militärstaatsanwalt sowie 
Mitarbeiter anderer untersuohungsfUhrender Organe befugt 
sind, 
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c) am Ereignisort nichts berührt und nichts verändert wird. 
d) die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen nur auf Befehl des 

Kommandeurs erfolgt. 
Abweiohend von den Festlegungen dieses Absatzes kann der ab­
gesperrte Bereich zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Absatz 2 
Buchst, c und d sowie zur Hilfeleistung gegenüber Verletzten 
betreten werden. Dabei sind unumgängliche Veränderungen zu 
markieren (Lage des Verletzten, ursprüngliche Lage von Gegen­
ständen usw.). Die beim Betreten verursachten Spuren (Tritt­
spuren usw.) sind entsprechend den Gegebenheiten zu kenn­
zeichnen. 

43. (1) Über die Aufhebung von Sicherungsmaßnahmen hat der 
Kommandeur zu entscheiden, der die Untersuchung befohlen hat. 
Er kann den mit der Untersuchung Beauftragten ermächtigen, diees 
Entscheidung eigenverantwortlich zu treffen. Bei Straftaten 
oder bei Verdaoht des Vorliegens einer Straftat dürfen die 
Sicherungsmaßnahmen nur mit Zustimmung des MilitärStaatsan­
waltes aufgehoben werden. 
( 2 ) Der für die Absperrung und Sicherung Verantwortliche hat 
dem am Ereignisort eintreffenden Verantwortlichen dee unter-
suchungsführenden Organs zu melden, ob, warum und in welcher 
Weiss der Ereignisort verändert wurde oder wer den Ereignis­
ort naoh Beginn der Sicherung betreten hat. 
(3) Bei der Sicherung von Ereignisorten im Zusammenhang mit 
einer Fahndung hat grundsätzlich der Einsatz der Kriminal­
polizei des örtlich zuatändigen VPKA zu erfolgen; insbesondere 
zur Sicherung von Spuren (Fährtenhundeeinsatz, Geruohsdiffe-
renzierung u. a.). 

4 4 . Am Ereignis beteiligte Personen sind voneinander zu 
trennen oder bis zu Beginn der Untersuchung unter Aufsicht 
zu stellen. Sie dürfen keine Möglichkeit zur gegenseitigen 
Verständigung und Absprache erhalten. Das untersuchungs­
führende Organ kann andere Festlegungen treffen. 
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45. Sachbeweise können sein 
a) Gegenstände, mit denen das Ereignis herbeigeführt wurde, 
b) Gegenstände, die durch das Ereignis erlangt wurden, 
c) gesicherte Spuren oder Spurenträger. 

46. (1) Sachbeweise sind nicht zu verändern; an ihnen und mit 
ihnen sind keine neuen Spuren zu verursachen und insbesondere 
sind an ihnen keine Beschriftungen vorzunehmen. Waffen sind 
in dem vorgefundenen Zustand zu belassen. 
(2) Sschbeweise sind in einem Protokoll aufzunehmen und zu 
beschreiben. Das Protokoll muß enthslten, wo, wann, von wem, 
unter welchen Umständen sie gefunden, wie sie gesichert wur­
den und wo sie aufbewahrt werden. 
(3) Sachbeweise sind sicher aufzubewahren, soweit sie nicht 
bis zur Aufnahme durch das untersuchungsführende Organ am 
Ereignlaort belassen werden müssen. Beim Belassen am Ereig­
nisort sind Maßnahmen .zu ihrer Sicherung zu treffen. 

Befragung von Zeugen 

47. CD Zeugen im Sinne dieser Ordnung sind Personen, deren 
Angaben zur Aufklärung eines Ereignisses beitragen können. 
(2) Die Befragung von Zeugen ist zielgerichtet durchzuführen 
und muß sich auf das Wesentliche des festzustellenden Sach­
verhaltes beschränken. 

48. (1) Jeder Zeuge ist in Abwesenheit anderer Zeugen zu be­
fragen. Es sind Maßnahmen zu treffen, damit die Zeugen vor 
Beendigung der Befragung nicht miteinander in Verbindung 
treten können. 
(2) Die Anwesenheit dritter unbeteiligter Personen bei der 
Befragung ist grundsätzlich zu vermeiden. 
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49. (1) Der Zeuge ist mit dem Gegenstand der Befragung ver­
traut zu machen. Danach sind die Personalien aufzunehmen. 
(2) Die Befragung ist so zu führen, daß vom Zeugen alles ge­
schildert wird, was ihm Uber das Ereignis bekannt i s t . Sie 
muß ebenfalls auf die Klärung vorhandener Widerspruche ge­
richtet sein. Suggestivfragen sowie offene oder versteckte 
Drohungen sind unzulässig. 

50. (1) Bei für die Aufklärung des Sachverhaltes bedeutsamen 
Aussagen iat ein Befragungsprotokoll (Anlage 2) zu führen. 
Die Aussagen sind wörtlich und in der ersten Person festzu­
halten. Ist der Zeuge eine Zivilperson, genügt eine inhalt­
liche Wiedergabe der Angaben. Einer Unterschrift des Zeugen 
bedarf es in diesem Fall nicht. 
(2) Bei der Befragung von Armeeangehörigen und Zivilbeschäf­
tigten der NVA ist unter Beachtung der militärischen Bestim­
mungen die Nutzung von Tonaufnahme- und -wiedergäbetechnik 
gestattet. Die Protokollierung der wesentlichsten Angaben 
hat nachträglich zu erfolgen. 
(3) Der Zeuge kann seine Angaben auch eigenhändig nieder­
schreiben. In diesem Falle sind erforderliche Ergänzungs­
fragen schriftlich zu beantworten oder die Ergänzungen in 
einem geaonderten Protokoll aufzunehmen. 
(4) Das Befragungsprotokoll ist dem Zeugen zur Kenntnis zu 
geben. Er hat dieses durch seine Unterschrift zu bestätigen. 
Ergänzungen und Einwände oder Gründe für eine Ablehnung der 
Untersohriftsleistung sind im Protokoll zusätzlich festzu­
halten. Korrekturen sind im Protokoll vom Zeugen selbst 
vorzunehmen und von diesem zu signieren. Das Protokoll ist 
abschließend von dem mit der Untersuchung Beauftragten zu 
unterschreiben. 
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51« (1) Pur die Befragung von Schuldigen oder Beteiligten 
gelten, soweit im folgenden nichts anderes festgelegt ist, 
die glsichen Grundsätze wie bei der Befragung von Zeugen. 
(2) Schuldige oder Beteiligte aind einzeln und in Abwesenheit 
voneinander sowie in Abwesenheit von Zeugen zu befragen. 
(3) Schuldige oder Beteiligte sind in der Regel erst dann zu 
befragen, wenn die Zeugen befragt wurden. 
(4) Ber mit der Untersuchung Beauftragte hat sich auf die 
Befragung vorzubereiten. Dazu gehört insbesondere die Kennt­
nis über den bis dahin festgestellten Sachverhalt und Uber 
die Person dea Schuldigen oder Beteiligten. 

52. (1) Der Schuldige oder Beteiligte ist mit dem Gegenstand 
der Befragung vertraut zu machen. 
(2) Die Befragung ist in der Regel nach folgenden Prinzipien 
durchzuführen: 
a) Aufnahme der Personalien und kurze sachbezogene Schilde­

rung seiner persönlichen und gesellschaftlichen Entwick­
lung, 

b) Angaben des Schuldigen oder Beteiligten zu den erhobenen 
Anschuldigungen, 

c) Klärung von Widersprüchen, die sich aus bisherigen Fest­
stellungen (Zeugenaussagen, sichergestellten Gegenständen 
usw.) ergeben, durch Fragen oder Vorhalte. 

53. Für die Anfertigung eines Befragungsprotokolls gelten 
die gleichen Regelungen wie bei der Befragung von Zeugen. 

\ 
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SieherStellung von NVA- und persönlichem Eigentum 

54. (1) Im Zusammenhang mit Straftaten oder besonderen Vor­
kommnissen ist der Kommandeur berechtigt, die Sicherstellung 
von NVA- und persönlichem Eigentum der am Ereignis Beteiligten 
zu befehlen. 
(2) Der Kommandeur hat die Sicherstellung des NVA- und per­
sönlichen Eigentums zu veranlassen bei 
a) unerlaubter Entfernung über 24 Stunden und bei Verdacht 

der Fahnenflucht, soweit der Betreffende noch flüchtig 
ist, 

b) Inhaftierung (Untersuchungshaft), 
o) Ereignissen mit Körperverletzungen, wenn ein längerer 

Aufenthalt des Geschädigten in einer medizinischen Ein­
richtung erforderlich ist sowie bei Todesfällen. 

55. Die Sicherstellung des NVA- und des persönlichen Eigen­
tums hat grundsätzlich durch den mit der Untersuchung Beauf­
tragten oder den Kompaniechef zu erfolgen. Ein Armeeangehö­
riger ist als Zeuge hinzuzuziehen. 

56. (1) Über sichergestellte Gegenstände ist ein Protokoll 
(Anlage 6) in 3facher Ausfertigung, getrennt nach NVA- und 
nach persönlichem Eigentum, anzulegen und von dem mit der 
Sicherstellung Beauftragten, dem Zeugen sowie vom betreffenden 
Armeeangehörigen, wenn zugegen, zu unterschreiben. 
(2) Eine Ausfertigung des Protokolls ist den Untersuchungs­
unterlagen beizuheften. Führt der Militärstaatsanwalt dis 
Untersuchung, ist diesem eine Ausfertigung zu übergeben. 

57. (1) Die sichergestellten Gegenstände sind dem Hauptfeld­
webel gegen Quittung auf dem Protokoll zu übergeben. 
(2) Sichergestellte Gegenstände von Verhafteten sind ent­
sprechend den Festlegungen im Abschnitt IX zu übergeben. 
Gegenstände, die nicht der Untereuchungshaftarrestanstalt 
bzw. Untersuchungshaftanstalt zu Ubergeben sind, hat der 
Hauptfeldwebel zu übernehmen. 
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58. Werden die sichergestellten Gegenstände nicht mehr zur 
Untersuchung benötigt und unterliegen sie nicht der Beschlag­
nahme oder Einziehung durch das Gericht, sind sie nach Ent­
scheidung des Kommandeurs gegen Quittung dem betreffenden 
Armeeangehörigen zurückzugeben. Dies betrifft auch sicherge­
stellte Gegenstände bei unerlaubten Entfernungen sowie bei 
Körperverletzungen, wenn sich dis betreffenden Armeeangehö­
rigen wieder in ihrer Einheit befinden. 

59. (1) Uber sichergestelltes persönliches Eigentum Armeean­
gehöriger, persönliches Eigentum dritter Personen oder NVA-
Eigentum, das im Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmt 
wurde sowie Uber das persönliche Eigentum von Fahnenflüchti­
gen, entscheidet ausschließlich der Militärstaatsanwalt. 
(2) Naoh Zustimmung des Militärstaatsanwaltes hat die Über­
gabe von sichergestelltem persönlichen Eigentum gerichtlich 
verurteilter oder toter Armeeangehöriger an Familienangehörige 
der Betreffenden oder an andere befugte Personen gegen Quit­
tung zu erfolgen. 
(3) Sind bei toten Armeeangehörigen keine zum Empfang des 
persönlichen Eigentums befugte Personen vorhanden, hat der 
Kommandeur in Absprache mit dem Militärstaatsanwalt die not­
wendigen Maßnahmen Uber die zuständigen staatlichen Organe 
des Kreises oder der Stadt zu veranlassen. 
(4) Wird kein persönliches Eigentum im Truppenteil hinter­
lassen, ist das in einer Notiz zu vermerken und von dem mit 
der Untersuchung Beauftragten unterschriftlich zu bestätigen. 

60. über die Verwendung des sichergestellten NVA-Eigentums 
hat der Kommandeur zu entscheiden. 
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Untersuchungsunterlagen und Auawertung 

61. (1) Zu Straftaten und beaonderen Vorkommnissen sind schrift­
liche Untersuchungsunterlagen anzufertigen. Art und Umfang 
der Untersuchungsunterlagen richten sich nach dem Charakter 
und der Schwere des Ereignisses und werden von den In der 
Meldetabelle festgelegten Meldehöhen abgeleitet. 
(2) Unterauchungaunterlagen sind UntersuchungsVorgänge, Ab­
schlußberichte, verkürzte Abschlußberichte, Unfallnaohweiae 
sowie Protokolle, Beurteilungen, Gutachten u. a. schrift­
liche Unterlagen, die während und im Ergebnis der Untersu­
chung erarbeitet werden. 
(3) Ea 8ind folgende Untersuchungsunterlagen zu erarbeiten: 
a) Meldehöhe 1 - Untersuchungsvorgang, 
b) Meldehöhe 2 - Abschlußbericht (Anlage 7), 
c) Meldehöhe 3 - verkürzter Abschlußbericht (Vordruck 

NVA 36 125) oder Unfallnachweis (Vordruck 
NVA 33 125/1 und 2). 

62. (1) Ein Untersuchungsvorgang besteht aus 
a) Inhaltsverzeichnis, 
b) Fallmeldung, 
c) Abschlußbericht, 
d) Protokollen, 
e) Gutachten, Skizzen u. a. Unterlagen, 
f) Vorschlag über die Wiedergutmachung des Schadena mit der 

Entscheidung dea Kommandeurs (Durchschrift der Schaden-
raeldung) sowie Durchachriften von anderen Zahlungsver­
pflichtungen, 

g) Ersuchen des Kommandeurs an den Militärstaatsanwalt zur 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, soweit der Ver-

• dacht einer Straftat vorlag. 
(2) Iat die Anfertigung von Protokollen, Gutachten u. a. 
Unterlagen nicht erforderlich, besteht der Untersuchungs­
vorgang nur aus der Fallmeldung und dem Abschlußbericht. 

30 



BSTU 
• • - 000032 

63« (1) Die Untersuchungsunterlagen sind von dem mit der 
Untersuchung Beauftragten zu erarbeiten. 
(2) Der Abschlußbericht muß objektiv, kurz und aussagekräftig 
sein. Er hat das zusammengefaßte Ergebnis der Untersuchung zu 
beinhalten und muß insbesondere enthalten: 
a) den Sachverhalt, 
b) die Ursachen und begünstigenden Bedingungen, 
c) Schlußfolgerungen und Vorschlags. 
(3) Bei der Erarbeitung von verkürzten Abschlußberichten und 
Unfallnachweisen sind die in den Vordrucken festgelegten An­
gaben zu erbringen. 
(4) Untersuchungsvorgänge, Abschlußberichte, verkürzte Ab­
schlußberichte und Unfallnaohwei8e sind grundsätzlich in 
zwei Ausfertigungen anzulegen. 

64. (1) Dem Kommandeur, der die Untersuchung befohlen hat, 
sind die Untersuchungsunterlagen zwei Tage nach Abschluß der 
Untersuchung vorzulegen, soweit nichts anderes befohlen wurde. 
(2) Die Untersuchungsunterlagen sind vom Kommandeur zu be­
stätigen. Weisen die Untersuchungsunterlagen Mängel auf oder 
ist erkennbar, daß die Untersuchungen lückenhaft geführt 
wurden, ist der Kommandeur verpflichtet, sie zurückzuweisen 
und weitergehende Untersuchungen sowie die Neuerarbeitung 
zu befehlen. 

65» Der Kommandeur, der die Untersuchung befohlen hat, ist 
für die Auswertung des Ereignisses sowie für die Einleitung 
von Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Ursachen und 
begünatigenden Bedingungen verantwortlich. Er kann Nachge­
ordnete mit der Durchführung von Maßnahmen oder mit der Kon­
trolle der Durchsetzung beauftragen. 

66. Führt bei einer Straftat der Militärstaatsanwalt allein 
die Ermittlungen, so setzt dieser nach Beendigung derselben 
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den Kommandeur Uber das abschließende Ergebnis in Kenntnis. 
Für die Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft wesentliche 
Feststellungen werden dem Kommandeur im Verlaufe der Er­
mittlungen mitgeteilt. Der Kommandeur hat die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen au veranlassen. 

67. Die Aufbewahrung der Untersuchungsunterlagen hat beim 
Offizier Innerer Dienst oder bei dem für die Bearbeitung von 
Straftaten und besonderen Vorkommnissen vom Kommandeur be­
fohlenen Offizier zu erfolgen. 

68. (1) Werden Untersuchungsunterlagen durch den Ubergeord­
neten Vorgesetzten angefordert, sind sie auf dem Dienstweg 
vorzulegen. Kommandeure der nachgeordneten Führungsebene 
haben zum Untersuchungsergebnis und den veranlaßten Maß­
nahmen Stellung zu nehmen und ihren eigenen Entschluß zu 
melden. 
(2) Zu Untersuchungsunterlagen, die den Leitern Innerer 
Dienst zu Ubersenden sind, entfällt die Stellungnahme. 
(3) Abschlußberichte zu Gruppenerkrankungen sind vom zustän­
digen Leiter des Medizinischen Dienstes auf dem Dienstweg 
an den Chef Medizinischer Dienst im Ministerium für Natio­
nale Verteidigung (MfNV) zu übersenden. 
(4) Angeforderte Untersuchungsunterlagen sind nach Auswer­
tung zurückzusenden. 

Na ohwe i sfUhrung 

69. (1) Straftaten und besondere Vorkommnisse sind im Nach­
weisbuch (Vordruck NVA 36 123) der Führungsebene nachzu­
weisen, in der sie sich ereignet haben. 
(2) Der Nachweis hat beim Inneren Dienst oder bei dem für 
die Bearbeitung von Straftaten und besonderen Vorkommnissen 
vom Kommandeur befohlenen Offizier zu erfolgen. 
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70* (1) Fur die s t a t i s t i s c h e Erfassung und Auswertung m i t t e l s 
der elektronischen Datenverarbeitung i s t bei S t r a f t a t e n und 
besonderen Vorkommnissen nach Abschluß der Untersuchung ein 
Meldeblatt A (Vordruck NVA 36 322) unter Verwendung des 
"Nummernverzeichnisses für S t r a f t a t e n und besondere Vorkomm­
n i s s e " auszufüllen. 
(2) Die Ausfüllung der Meldeblätter hat durch den mit der 
Untersuchung Beauftragten i n Zusammenarbeit mit dem je w e i ­
l i g e n O f f i z i e r des Inneren Dienstes oder mit dem für die Be­
arbeitung von S t r a f t a t e n und besonderen Vorkommnissen vom 
Kommandeur befohlenen O f f i z i e r zu e r f o l g e n . 
(3) Ergänzungen und Berichtigungen zu Angaben i n den Melde­
blättern haben im Rahmen des Änderungsdienstes i n Verantwor­
tung des Inneren Dienstes zu erfolgen. 

IV. Zuständigkeit für die Aufnahme von Verkehrsunfällen 

Aufnahme von Verkehrsunfällen 

71. (1) Die Zuständigkeit des Militärstaatsanwaltes 1st bei 
a l l e n Verkehrsunfällen gegeben, die a l l e i n oder mitver­
schuldet durch Armeeangehörige oder Zivilbeschäftigte der 
NVA, a l s Fahrer von Militärfahrzeugen oder a l s sonstige 
Verkehrsteilnehmer, verursacht wurden und bei denen der Ver­
dacht einer S t r a f t a t (Herbeiführen eines schweren Verkehrs­
u n f a l l e s gemäß § 196 StGB) begründet i s t . 
(2) Verkehrsunfälle im Sinne d i e s e r Ordnung s i n d plötzliche 
E r e i g n i s s e im öffentlichen Straßenverkehr oder i n Objekten, 
Anlagen bzw. Sperrgebieten der NVA, der Grenztruppen der DDR 
sowie der anderen Schutz- und Sicherheitsorgane (Ausbildungs­
anlagen, Truppenübungsplätze, Kolonnenwege, S c h u t z s t r e i f e n 
u.a.), bei denen im Zusammenhang mit dem Fahrverkehr Personen­
schaden oder mehr a l s nur geringfügiger Sachschaden (über 
800,- M) e n t s t e h t . 

—' . . . •• • ' 
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72. (1) Bei Verkehrsunfä l len , an denen Armeeangehörige oder 
Z i v i l b e s c h ä f t i g t e der NVA als Fahrer von Mi l i tär fahrzeugen 
oder a l s Führer von Privatkraftfahrzeugen während der Durch­
führung von Dienst fahrten, betei l igt s ind, i s t zur Unfallauf-
nahme die Deutsche Volkspolizei - DVP - zu v e r s t ä n d i g e n . 

(2) Eine Verständigung der DVP i s t nicht er forder l i ch , wenn 
nur Armeeangehörige oder Z i v i l b e s c h ä f t i g t e der NVA betei l igt 
sind,und 

a) kein Personenschaden eingetreten i s t ,und 
b) am Kraftfahrzeug kein Schaden mit erheblichen Auswirkungen 

auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit bzw. die E insatz -
und Gefechtsbereitschaft entstanden is t ,und 

c) keine Gefahren und Störungen für den Verkehr verursacht 
wurden. 

(3) E n t f ä l l t gemäß Absatz 2 die Verständigung der DVP, hat 
der Kommandeur einen Off iz ier mit der Aufnahme des Unfalls 
zu beauftragen. ' '' . 

73.. Bei Verkehrsunfäl len mit Mi l i tärfahrzeugen in Objekten, 
Anlagen oder Sperrgebieten der NVA, der Grenztruppen der 
DDR sowie der anderen Schutz- und Sicherheitsorgane oder bei 
der Durchführung von Truppenübungen und Märschen, an denen 
nur Armeeangehörige oder Z i v i l b e s c h ä f t i g t e der NVA betei l igt 
s ind, hat der Kommandeur die Unfallaufnahme zu veranlassen. 
Bei schweren Verkehrsunfäl len (§ 196 StGB) gelten die Fes t ­
legungen i n der Z i f f er 71 Abs. 1. 

74. (1) Die DVP i s t berechtigt, vom Unfallort fotografische 
Aufnahmen anzufertigen. 

(2) I s t am Verkehrsunfall der Geheimhaltung unterliegende 
M i l i t ä r t e c h n i k be te i l i g t , sind bei fotografischen Aufnahmen 
die Geheimhaltungsbestimmungen einzuhalten. Diese Technik 
i s t gegen Einsicht und Zugriff zu sichern; Unbefugten i s t 
der Zugang zu verwehren. 
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75. Ergibt aich der Verdacht, daß ein Verkehrsunfall auf tech­
nische Mängel am Militärfahrzeug zurückzuführen ist, wird 
durch den Militärstaataanwalt oder durch die DVP eine tech­
nische Überprüfung dieses Fahrzeuges veranlaßt sowie die Er­
stattung eines Gutachtens oder eines Protokolls Uber den tech­
nischen Zustand angefordert. v \' 

76. (1) Besteht bei einem Verkehrsunfall der Verdacht, daß die 
Fahrtüchtigkeit eines beteiligten Fahrzeugführers vermindert 
ist, werden durch die DVP die erforderlichen Maßnahmen ange­
ordnet und die Begutachtung darüber eingeholt (§44 StPO). 
(2) Bei Verkehrsunfällen, die nicht durch die DVP aufgenommen 
werden, hat in den Fällen gemäß Absatz 1 der Kommandeur oder 
der mit der Untersuchung Beauftragte entsprechend den Fest­
legungen in der Ziffer 24 zu verfahren. 

77. Bei Verkehrsunfällen, an denen Armeeangehörige oder Zi­
vilbeschäftigte der NVA als Führer von Privatkraftfahrzeugen 
beteiligt sind, ist die DVP zu verständigen, wenn :.V"TV*.v'.''-

a) Personenschaden eingetreten i8t, 
b) Gefahren oder Störungen für den Verkehr entstanden sind, 
c) ausländische Bürger oder nicht in der DDR zugelassene 

Fahrzeuge oder Fahrzeuge des diplomatischen Korps betei­
ligt sind, • •'• . "" ! " ' ; ' : " V - V '-';sV. • 

d) Angehörige oder Technik der anderen Schutz- und Sicher­
heitsorgane oder der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte 
in Deutschland beteiligt sind, 

e) ein Fahrzeug mit gefährlichen Gütern am Unfall beteiligt 
ist, 

f) der Verdacht besteht, daß ein a*m Unfall beteiligter Fahr­
zeugführer nicht fahrtüchtig im Sinne des § 7 der Straßen­
verkehrs-Ordnung ist. . 

Zusammenarbeit mit den Organen der DVP 

78. (1) Die von den Kommandeuren mit der Unterauchung Beauf­
tragten sowie die für die Sicherung des Ereignisortes Ver­
antwortlichen haben daa Recht, sich direkt am Ereignisort 
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aufzuhalten. Sie haben mit dem für die Aufnahme des Verkehrs­
unfalls verantwortlichen Angehörigen der DVP Verbindung auf­
zunehmen. Alle anderen Personen sind vom Ereignisort fernzu­
halten. 
(2) Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Arbeit und die 
Koordinierung der erforderlichen Maßnahmen am Ereignisort 
obliegt den Angehörigen der DVP. Die mit der Untersuchung 
Beauftragten sind nicht befugt, in die Unfallaufnahme durch 
die DVP einzugreifen» Eine entsprechende Zusammenarbeit kann 
vereinbart werden. 
(3) Bei Anwesenheit des Militärstaatsanwaltes am Ereignisort 
entscheidet dieser über die Zusammenarbeit und die zu tref­
fenden Maßnahmen. 

79. Während der Unfallaufnahme oder bei der Untersuchung des 
Unfalls haben sich die mit der Unfallaufnahme sowie mit der 
Untersuchung Beauftragten gegenüber Dritten über die mögliche 
Schuld einzelner Beteiligter nicht zu äußern. Das trifft auch 
dann zu, wenn die Schuldfrage als geklärt erscheint. 

Bearbeitung der Vorgänge 

80. D.ie Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Armee­
angehörige und Zivilbeschäftigte der NVA obliegt ausschließ­
lich dem Militärstaatsanwalt. Er kann die zuständigen Organe 
der DVP mit der Bearbeitung eines Unfalles beauftragen und 
sie zur Einleitung der dafür erforderlichen Maßnahmen (z. B. 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens) ermächtigen. Ist der 
Militärstaatsanwalt nicht selbst am Ereignisort, hat die 
DVP die Zustimmung zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
beim Militärstaatsanwalt einzuholen. 

81. (1) Befragungen oder Vernehmungen von Zeugen werden grund­
sätzlich durch die Angehörigen der DVP vorgenommen. 
(2) Als Beschuldigte können Armeeangehörige und Zivilbeschäf­
tigte der NVA durch die DVP vernommen werden, wenn die Zu­
stimmung vom Militärstaatsanwalt erteilt i s t . 
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(3) Vorgänge, aus denen sich der Verdacht einer Straftat e r ­
gibt , werden von der DVP an den M i l i t ä r s t a a t s a n w a l t über­
geben. 

82. Werden gegenüber Truppenteilen Schadenersatzansprüche 
geltend gemacht, hat der Kommandeur unverzügl ich die Bear­
beitung zu veranlassen. Die Unterlagen sind der Staatl ichen 
Versicherung der DDR zu übergeben. 

83. Bei Verkehrsunfäl len und Ereignissen mit nur g e r i n g f ü ­
gigem Sachschaden können die Kommandeure die Durchführung 
von Ordnungsstrafverfahren gegenüber Armeeangehörigen und 
Z i v i l b e 8 C h ä f t i g t e n der NVA beim Le i ter des zus tändigen VPKA 
beantragen. 

Bearbeitung von Straftaten gegen die Sicherheit im Straßen­
verkehr ohne Unfallgeschehen 

84. (1) Bei Straftaten gegen die Sicherheit im Straßenver ­
kehr (§§ 198 bis 200 StGB) werden die erforderlichen Maß­
nahmen durch die DVP e inge le i te t . 

(2) Liegt der begründete Verdacht vor, daß ein Armeeangehö­
riger oder Z i v i l b e s c h ä f t i g t e r der NVA a ls Fahrzeugführer 
unter Alkoho le in f luß steht , können durch die Angehörigen der 
DVP Maßnahmen zur Blutalkoholbestimmung veranlaßt werden. 
Zur Durchführung von Verkehrskontrollen berechtigte Armee­
angehörige haben das Recht, den Alkoholgehalt des Atems zu 
prüfen und Maßnahmen zur Blutalkoholbestimmung über die DVP 
oder entsprechend den Festlegungen in der Z i f f e r 24 einzu­
l e i t e n . ' . • ^ :.. :r 

(3) Wird bei Armeeangehörigen oder Z i v i l b e s c h ä f t i g t e n der NVA 
die Privatkraftfahrzeuge führen, durch die DVP der Führer­
schein v o r l ä u f i g eingezogen, wird dieser mit dem Vorgang (An­
zeige, Blutalkoholbestimmungswerte und Begutachtung) dem 
M i l i t ä r s t a a t s a n w a l t übersandt . 
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Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gegen die Bestimmungen 
der Straßenverkehrs-Ordnung - StVO - und Straßenverkehrs - . 
Zulassungs-Ordnung - StVZO -

85. Bei schuldhaften Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 
der StVO und StVZO und den zu ihrer Durchführung erlassenen 
Anweisungen durch Armeeangehörige und Z i v i l b e s c h ä f t i g t e der 
NVA, können die Angehörigen der DVP eine Verwarnung mit Ord­
nungsgeld bis zu 20 , - M aussprechen (§ 11 Abs. 4 des Ge­
setzes zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - ) . 

86. (1) Ordnungswidrigkeiten der Fahrer von Mi l i tär fahrzeugen 
die nicht an Ort und S t e l l e durch die DVP geahndet werden , 

. können« werden in einer Anzeige aufgenommen und dem Komman­
deur übersandt. 

(2) Bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten von Armeeange­
hörigen i s t entsprechend den Festlegungen der DV 054/0/001 
- Kraftfahrzeugdienst - zu verfahren. 

(3) Zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten von Z i v i l b e s c h ä f ­
tigten der NVA i s t unter den Voraussetzungen des § 31 OWG 
die zuständige Konfliktkommission in die Bearbeitung des 
Vorganges einzubeziehen. 

Aufnahme von Ereignissen mit nur geringfügigem Sachschaden 

• 87. (1) Bei Ereignissen mit nur geringfügigem Sachschaden 
. (ke in Personenschaden und Sachschaden bis 800,- M) an denen 
Armeeangehörige oder Z i v i l b e s c h ä f t i g t e der NVA a l s Fahrer 

. von Mil i tärfahrzeugen oder Führer von Privatkraftfahrzeugen 
während der Durchführung von Dienst fahrten bete i l ig t s ind, 
i s t die DVP zu v e r s t ä n d i g e n , wenn 

a) aus ländische Bürger oder nicht in der DDR zugelassene 
Fahrzeuge oder Fahrzeuge des diplomatischen Korps bete i -
l i g t sind,' \. 

• / 

b) Angehörige oder Technik der anderen Schutz- und Sicherheit 
organe oder der Gruppe der Sowjetischen S t r e i t k r ä f t e in 
Deutschland betei l igt s ind, 

. c) keine Einigung zwischen den Betei l igten über den Ere ign i s -
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hergang, den Verursacher oder die voraussichtl iche Schaden­
höhe erreicht werden kann, 

d) das Ereignis durch besonders r ü c k s i c h t s l o s e s Verhalten 
eines Beteil igten verursacht wurde oder der Verdacht be­
steht, daß die Fahrtücht igke i t eines Betei l igten gemäß 
§ 7 StVO vermindert i s t , 

e) anzunehmen i s t , daß an einem beteil igten Fahrzeug tech­
nische Mängel vorliegen. 

(2) Bei Ereignissen mit nur geringfügigem Sachschaden an denen 
Armeeangehörige oder Z i v i l b e s c h ä f t i g t e der NVA a l s Fahrer von 
Privatkraftfahrzeugen betei l igt s ind, sind die Bestimmungen 
der StVO verbindl ich. Darüber hinaus i s t die Verständigung der 
DVP erforderl ich , wenn aus ländische Bürger oder nicht in der 
DDR zugelassene Fahrzeuge oder Fahrzeuge des diplomatischen 
Korps betei l igt s ind . 

88. (1) Besteht keine Notwendigkeit zur Aufnahme des E r e i g ­
nisses durch die DVP, hat die Aufnahme nach Räumung oder 
Sicherung des Ereignisortes durch die Betei l igten gemeinsam 
zu erfolgen. Dazu sind folgende Angaben zu ermitteln und 
s c h r i f t l i c h festzuhalten: 
a) po l ize i l i ches Kennzeichen, Kennzeichen des M i l i t ä r f a h n . 

zeuges sowie Typ und Art der beteil igten Fahrzeuge, 
b) Name und Anschrift der Halter und Fahrer dieser Fahrzeuge, 
c) Datum, Uhrzeit und Ort des Ereignisses , . 
d) Ereignishergang (was, wie, unter welchen Bedingungen?), 
e) Art und Umfang der Beschädigung am eigenen und fremden 

Fahrzeug, 
f) beschädigte Gegenstände und Kle idungsstücke , ' . > 
g) Name und Anschrift von Zeugen, 
h) Skizze vom Ereignishergang* 

(2) Armeeangehörige und Z i v i l b e s c h ä f t f g t e der NVA haben a l s 
Fahrer von Mil i tärfahrzeugen den Namen, Vornamen sowie Ort 
und Postfachnummer der Dienstste l le und a l s Führer von P r i ­
vatkraftfahrzeugen den Namen, Vornamen, die Wohnanschrift und 
bei Unterbringung in Kasernen oder Wohnheimen anstel le der 
Wohnanschrift Ort und Postfachnummer der Diensts te l l e , zu 
übergeben. 
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(3) Die Einschätzung des Ereignisherganges, die Feststel lung 
des Verursachers sowie die voraussichtl iche Schadenhöhe sind 
durch die Betei l igten in gegenseitiger Übereinkunft vorzunehmen. 

(4) Die getroffenen Feststellungen sind s c h r i f t l i c h festzu­
legen und durch Unterschrift der Beteil igten zu b e s t ä t i g e n . 
Die angefertigten Unterlagen ( e i n s c h l i e ß l i c h Schadenmeldung) 
sind dem finanzökonomischen Organ zur Bearbeitung zu übergeben. 

89. Besteht ein am Ereignis^Bete i l igter aus anderen a l s in 
Z i f f e r 87 Abs* 1 festgelegten Gründen auf Hinzuziehung der 
DVP, so i s t der andere Betei l igte verpf l i chte t , diesem Ver­
langen nachzukommen. Wird das von einem Betei l igten verweigert 
oder wird eine Mitwirkung an den erforderlichen Feststellungen 
am Ereignisort unterlassen, i s t dieses in der Schadenanzeige 
zu vermerken. 

V. Bearbeitung von Drohungen mit Gewaltakten 

90. Drohungen mit Gewaltakten im Sinne dieser Ordnung sind In 
mündlicher, telefonischer oder s c h r i f t l i c h e r Form an Truppen­
t e i l e , Armeeangehörige und Z i v i l b e s c h ä f t i g t e der NVA gerich­
tete Androhungen oder Ankündigungen von 
a) Bomben- oder Sprengs to f fansch lägen , Brandlegungen oder 

der Herbeiführung von Havarien, 
b) anderen Gewaltakten oder Handlungen mit folgenschweren Aus­

wirkungen für die Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft, die 
Ordnung und Sicherheit in den Kasernen und anderen m i l i ­
t ä r i s c h e n Objekten sowie für die Versorgung der Truppe, 

c) Angriffen gegen Kasernen und andere m i l i t ä r i s c h e Objekte, 
gegen m i l i t ä r i s c h e Einheiten und Transporte sowie gegen 
die Technik, Bewaffnung und Ausrüstung, 

d) Anschlägen gegen die Staatsgrenze der DDR, die Grenzsiche-
rungskräfte und Grenzsicherungsanlagen 

sowie 
e) Morddrohungen, Androhungen von Geiselnahme und anderen 

Straftaten gegen die P e r s ö n l i c h k e i t , 
f) Erpressungsversuche unter Gewaltandrohung, 
g) Vortäuschung von Ereignissen oder Straftaten, die ernst ­

hafte Gefahren und Störungen für die Kampfkraft und Ge­
fechtsbereitschaft oder die m i l i t ä r i s c h e Ordnung und 
Sicherheit hervorrufen. 
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91. (1) Vom Kommandeur aind bei Drohungen mit Gewaltakten 
dem Sachverhalt angemessene Sofortmaßnahmen zu befehlen, wie 
a) unverzügliche Sicherungsmaßnahmen zum Schutz für bedrohte 

Pereonen und Objekte, 
b) Evakuierung von Personen und Sicherstellung von Technik, 

Bewaffnung und Ausrüstung sowie bedeutender Werte aus den 
gefährdeten Bereichen, 

c) Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen im erforderlichen Umfang, 
einschließlich die Vorbereitung auf medizinische Hilfe­
leistungen am Gefährdungsort, 

d) Durchsuchung der bedrohten Objekte durch solche Armeeange­
hörige (in der Regel Offiziere), die mit dem zu durch­
suchenden Objekt fachlich vertraut sind, 

e) Maßnahmen der Verstärkung der Grenzsicherung in den gefähr­
deten Abschnitten und der Sicherung bedrohter Objekte und 
Anlagen an der Staatsgrenze der DDR. 

Die entsprechenden Sofortmaßnahmen sind mit dem zuständigen 
Organ des MfS (nachfolgend zuständiges Organ) abzustimmen. 
(2) Die zur Durchsuchung eingesetzten Kräfte sind gründlich 
in ihre Aufgaben einzuweisen und über das Verhalten beim Auf­
finden sprengmittelverdächtiger Gegenstände zu belehren. Der 
Fundort ist ausreichend zu sichern und nicht zu betreten. 
Verdächtige Gegenstände sind nicht zu berühren. 

92. (1) Außer Sofortmaßnahmen haben die Kommandeure keine 
weiteren Handlungen durchzuführen, soweit nichts anderes vom 
zuständigen Organ entschieden wird. Den Weisungen des zu­
ständigen Organs ist Folge zu leisten. 
(2) Erfordert die Beseitigung von Sprengkörpern oder anderen 
Gegenständen, die als Sprengmittel Verwendung finden sollen 
oder als solche verdächtig erscheinen, keinen Aufschub, sind 
dsfür nur Armeeangehörige mit entsprechenden Fachkenntnissen 
und der erforderlichen Befähigung einzusetzen. Der Gegenstand 
i s t auf dem kürzesten Weg an einem vorher bestimmten Ort ab­
zulegen. Dieser i s t so zu bestimmen und zu sichern, daß keine 
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unmittelbare Gefahr für das Leben und die Gesundheit von 
Menschen oder für bedeutende Sachwerte besteht. Die Unter­
suchung, Entlaborierung oder Unschädlichmachung dieser Spreng­
körper oder mit Sprengstoff gefüllten Gegenstände hat grund­
sätzlich nioht durch Armeeangehörige zu erfolgen. Die Ent­
scheidung hierüber trifft das zuständige Organ. 

93. (1) Erfolgen Drohungen mit Gewaltakten bei Truppenteilen 
Uber technische Nachrichtenmittel, ist zu gewährleisten: 
a) die Aufzeichnung des Gespräches auf vorhandene Speicher­

technik, 
b) die Verlängerung des Gesprächs duroh eine taktisch kluge 

Gesprächsführung unter gleichzeitiger Einleitung von Maß­
nahmen zur Feststellung des Anrufers und zur Aufzeichnung 
zu erwartender Gespräche entsprechend den vorhandenen 
technischen Möglichkeiten, 

o) das Beachten von Besonderheiten, die Hinweise zur Fest­
stellung des Anrufers geben können (Dialekt, Sprachfehler, 
Redewendungen, Ausdruoksweisen, Nebengeräusche u. a.). 

(2) Erfolgen derartige Anrufe auf Wohnungsdienst- oder Privat-
anschlüssen von Armeeangehörigen oder Zivilbesohäftigten der 
NVA und besteht begründete Annehme der Wiederholung, hat der 
Vorgesetzte Verhaltensregeln im Sinne des Absatzes 1 zu ge­
ben und im Zusammenwirken mit dem zuständigen Organ geeignete 
zeitweilige Maßnahmen zur Speicherung künftiger Drohanrufe 
und Feststellung des Anrufers einzuleiten. 

94. Erfolgen die Drohungen mit Gewaltakten in schriftlicher 
Form, ist die Sicherstellung des Drohschreibens mit Umschlag 
und die sofortige Übergabe an das zuständige Organ zu gewähr­
leisten. 

VI. Aufenthaltsermittlung 

95. (1) Bei unerlaubten Entfernungen von Armeeangehörigen 
8ind unverzüglich Maßnahmen zur Feststellung des Aufenthaltes 
und zur Rückführung der Armeeangehörigen durchzuführen. 
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(2) Eine unerlaubte Entfernung im Sinne dieser Ordnung liegt 
vor, wenn sich der Armeeangehörige unerlaubt von seiner Truppe, 
seiner Dienststelle oder einem anderen für ihn bestimmten 
Aufenthaltsort entfernt bzw. ihm unerlaubt fernbleibt oder den 
Ausgang bzw. Urlaub um mehr als 3 Stunden unberechtigt über-
schreitet. «*•*' • qas(gi^rf^aii^Ws••^^ v . * •, 

9 6 . Aufenthaltsermittlungen nach unerlaubt entfernten Armee­
angehörigen sind grundsätzlich durch die NVA durchzuführen. 
Dienststellen der DVP können um Unterstützung oder Anffint-
haltsermittlung ersucht werden. I 

~~ • .,0.,'=.. • ^.'f 'v • 
97. (1) Pur die rechtzeitige Einleitung von Maßnahmen zur 

— i r • i I I . .. i II 

Ermittlung des Aufenthaltes unerlaubt entfernter Armeeange­
höriger sind die Kommandeure verantwortlich. Sie können Offi-. 
ziere (Innerer Dienst, OpD, OvD) mit der Durchführung von 
Maßnahmen beauftragen. f " 
(2) Bei Einleitung von Aufenthaltsermittlungen i s t sofort j 

' — . . , • ^ W i l l i . L ' I L I - ' , » « , . I 

das zuständige Organ des MfS zu informieren. I 
9 8 . Aufenthsltsermittlungen haben unter Einsatz von Kräften 
und Mitteln des Truppenteils durch Ermittlungen.und Über­
prüfungen i , , 

a) im Truppenteil und seinen Einrichtungen und Anlagen in 
Verantwortung des Kommandeurs, : ...̂  

b) im Kreisgebiet des Truppenteils in Verantwortung des 
Kommandeurs in Zusammenarbeit mit dem Standortälteaten, 

c) außerhalb des Kreisgebietes des Truppenteils grundsätz­
l i c h in Verantwortung des zuständigen Standortälteaten, 

zu erfolgen. . . .,,#. ....... • ;. 

9 9 . ( 1 ) Bei Aufenthaltsermittlungen außerhalb des Kreiage-
bietes haben die Kommandeure oder die von ihnen beauftragten 
Offiziere das Ersuchen um Aufenthaltsermittlung (Anlage 8), 
in der Regel fernschriftlich, an den für den vermutlichen 
AufenthaItaort (Kreiagebiet) zuständigen Standortälteaten 
zu richten. Pur die Hauptstadt der DDR, BERLIN, i s t der 
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OpD äer Stadtkommandantur und für STRAUSBERG der Standort­
kommandant um Aufenthaltsermittlung zu ersuchen. 
(2) Ergeben sich neue Hinweise über den unerlaubt entfernten 
Armeeangehörigen oder fallen die Gründe für die Portführung 
der Aufenthaltsermittlung wag, hat der Kommandeur darüber 
den Standortältesten unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
(3) Die Übermittlung von Ersuchen um Aufenthaltsermittlung 
sowie anderer damit im Zusammenhang stehender Aufgaben hat 
unter Verwendung interner Nachrichtenverbindungen zu erfolgen« 
In Ausnahmefällen ist unter Beachtung der Geheimhaltung eine 
Übermittlung über das öffentliche Fernsprechnetz statthaft. 

100. (1) Die Standortältesten sind verpflichtet, den an sie 
gerichteten Ersuchen um Aufenthaltsermittlung innerhalb ihres 
Verantwortungsbereiches unverzüglich nachzukommen. Dazu haben 
sie Militärstreifen einzusetzen oder im Kreisgebiet statio­
nierte Truppenteile zu beauftragen. v w 
(2) Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufenthaltsermittlung 
können dem Standortkommandanten und dessen Gehilfen, dem 
Diensthabenden des Standortbereiches und dem OpD oder OvD 
des Wehrkommandos übertragen werden. 

101. Der für den vermutlichen Aufenthaltsort zuständige Stand­
ortälteste ist berechtigt, sich um Unterstützung oder mit dem 
Ersuchen um Aufenthaltaermittlung an das VPKA - in der Haupt­
stadt der DDR, BERLIN, an das Präsidium der PVP.- zu wenden, 
wenn 
a) der Einsatz von Armeeangehörigen nicht möglich oder auf 

Grund der örtlichen Entfernung nicht vertretbar ist, 
b) Überprüfungen in Wohnungen, Grundstücken u. ä. erforder­

lich sind. 

102. (1) Der Einsatz von eigenen Kräften und Mitteln außer­
halb des Kreisgebietes ist nur in begründeten Ausnahmefällen 
gestattet. In diesen Fällen ist der zuständige Standortälteste 
vorher in Kenntnis zu setzen. 
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(2) Die eingesetzten Kräfte heben sich beim Standortältesten 
zu melden. Dieser hat die Maßnahmen zur Aufenthaltsennittlung 
zu koordinieren sowie die Unterbringung und den Einsatz die­
ser Kräfte zu organisieren. Der Einsatz der Kräfte ist auf 
das erforderliche Haß zu beschränken. 
103. (1) Alle Maßnahmen der Aufenthaltsermittlung sind straff 
organisiert durchzuführen. 
(2) Zur Durchführung von Aufenthaltsermittlungen sind ent­
sprechend befähigte Armeeangehörige einzusetzen. Diese sind 
in ihre Aufgaben einzuweisen. Dabei sind besonders folgende 
Aufgaben zu stellen: ,'';':'':W:''';V-' k 

a) alle Handlungen Verantwortungsbewußt, überlegt, der Situa­
tion angepaßt, korrekt und entschlossen durchzuführen, 

b) öffentliches Aufsehen zu vermeiden, 
c) dem unerlaubt entfernten Armeeangehörigen keine Fluchtmög­

lichkeiten zu geben und ihn nach erfolgter vorläufiger 
Festnahme zur Klärung des Sachverhaltes dem Standort­
ältesten zuzuführen« 

(3) Ist es erforderlich, Wohnungen, Gebäude u. ä. zu betreten 
hat dieses nur mit Zustimmung der Eigentümer oder Bewohner 
zu erfolgen. Die Überprüfung hat sich nur auf Befragungen 
zur Ermittlung des Aufenthaltes des unerlaubt entfernten 
Armeeangehörigen zu beschränken. Eine Durchsuchung ist ver­
boten. Ist eine Durchsuchung erforderlich, kann sie nur auf 
Anordnung des Militärstaatsanwaltes von der DVP durchgeführt 
werden. 
(4) Besteht der begründete Verdacht, daß sich der unerlaubt 
entfernte Armeeangehörige in einer Wohnung, einem Gebäude 
u. ä. aufhält und ist der Zutritt zu diesem nicht gegeben, 
muß die DVP um Überprüfung ersucht werden. Zwischenzeitliche 
Fluchtmöglichkeiten sind auszuschließen. 
(5) Bei Verdacht, daß der unerlaubt entfernte Armeeangehörige 
einen bereits überprüften Ort anlaufen wird, sind Maßnahmen 
der gedeckten Uberprüfung (Observation) sowie der vorläufigen 
Festnahme einzuleiten.' 1 • ' • ' . . - - t - • . t-w- - ' / r -
104. (1) Werden im Zuge der Aufenthaltsermittlung neue 
Anschriften oder vermutliche Aufenthaltsorte des unerlaubt 
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entfernten Armeeangehörigen festgestellt, sind diese durch 
den Standortältesten überprüfen zu lassen* Liegen diese außer­
halb des territorialen Verantwortungsbereiches, ist das Er­
suchen um Aufenthaltsermittlung vom Standortältesten an den 
für dieaen Aufenthaltsort zuständigen Standortälteaten un­
mittelbar weiterzuleiten. 
(2) Das Ergebnis der Aufenthaltsermittlung ist dem ersuchenden 
Truppenteil unverzüglich, in der Regel fernschriftlich, mit­
zuteilen. 

105. (1) Armeeangehörige, die im Zuge der Aufenthaltsermitt­
lung außerhalb ihres Standortbereiches vorläufig festgenommen 
werden, sind grundsätzlich dem zuständigen Standortältesten 
zuzuführen. Dieser kann die Zuführung zu einem,dem Festnahme­
ort am nächsten gelegenen Truppenteil,festlegen. 
(2) Der vorläufig Festgenommene ist durch den Standortältesten 
oder durch einen von diesem Beauftragten zu den Gründen und 
den zeitlichen Aufenthalten während der unerlaubten Entfer­
nung zu befragen. Über das Ergebnis ist ein Protokoll zu 
fertigen. Anstelle des Protokolls kann vom vorläufig Fest­
genommenen eine Niederschrift zu diesen Angaben gefordert 
werden. ^ . o -
(3) Der Standortälteste hat nach Prüfung der Umstände, die 
zur unerlaubten Entfernung führten, über die Art und Weise 
der Rückführung (Abholung oder selbständige Inmarschsetzung) 
des vorläufig Festgenommenen zu entscheiden. Diese Entschei­
dung ist dem ersuchenden Truppenteil unverzüglich mitzuteilen. 
Bei selbständiger Inmarschsetzung ist der genaue Zeitpunkt 
sowie die Zeit des voraussichtlichen Eintreffens zu Uber-
mittein. Das Protokoll der Befragung oder die gefertigte 
Niederschrift gemäß Absatz 2 ist dem Kommandeur des Truppen­
teils zu übersenden. 

106. (1) Kommandeure ab FUhrungsebene Verband aufwärts oder 
die von ihnen beauftragten Offiziere (Innerer Dienst, OpD, 
OvD) sind verpflichtet, bei Erhalt der Meldung Uber die un­
erlaubte Entfernung eines Armeeangehörigen zu prüfen, ob die 
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bereits eingeleiteten Haßnahmen der Aufenthaltsermittlung 
ausreichend sind* Bei Erfordernis sind eigene Haßnahmen ein­
zuleiten. Dazu können unterstellte Truppenteile mit der Durch­
führung von Aufenthaltsermittlungen beauftragt werden. Diese 
haben mit dem für sie zuständigen Standortältesten zusammen­
zuarbeiten. 
(2) Pur die Durchführung von Aufenthaltsermittlungen gemäß 
Absatz 1 gelten die Bestimmungen dieses Abschnittes analog. 

VTI. Fahndung V ^ 

Personenfahndung ^ 

107. Zur Ergreifung flüchtiger Armeeangehöriger i8t grund­
sätzlich daa PahndUngswesen der PVP in Anspruch zu nehmen. 

103. (1) Voraussetzungen zur Beantragung von Fahndungsmaß­
nahmen sind gegeben, wenn 
a) sich Armeeangehörige unter Mitnahme von Waffen. Munition, 

Spreng- und Zündmitteln, radioaktiven Stoffen, Giften 
und Brandmitteln, Kampftechnik, VS-Dokumenten oder unter 
Anwendung von Gewalt unerlaubt entfernt haben, 

b) sich GVS-Berechtigte unerlaubt entfernt haben, 
c) Armeeangehörige nach Begehung einer Straftat flüchtig 

sind und Haftbefehl erlassen oder der Erlaß eines Haft­
befehls beantragt wird, . •„ 

d) Armeeangehörige vom Urlaubaaufenthalt aus dem Ausland 
nicht zurückgekehrt aind und die Überprüfung der mög­
lichen Aufenthaltsorte in der DDR erfolglos verlief. 

e) der Verdacht der Fahnenflucht vorliegt. 
(2) Der Verdacht der Fahnenflucht liegt vor, wenn auf Grund 
der geführten Ermittlungen Anhaltspunkte bekannt werden, daß 
der Flüchtige Vorbereitungshandlungen zur Fahnenflucht ge­
troffen oder dieaes Vorhaben zu anderen Peraonen geäußert hat. 
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-/ Der Verdacht liegt auch vor, wenn das Gesamtverhalten eines 
J Armeeangehörigen die Schlußfolgerung zuläßt, daß"er"sich dem 
( Wehrdienst entziehen ̂ will•""**""""'" ~ ™ •";"*""• •' " % " ' ." '• ' " " • ^ t . 

T 109« (1) Die Berechtigung zur Beantragung einer Fahndung bei 
der DVP haben Kommandeure ab Führungsebene Truppenteil auf­
wärts sowie in deren Auftrag die Offiziere Innerer Dienst 
oder die OpD bzw. OvD. . 

(2) Die Fahndung ist bei dem für den Truppenteil örtlich zu- .,• 
ständigen VPKA - in der Hauptstadt der DDR, BERLIN, beim , 
Präsidium der DVP - zu beantragen. 

' (3) Fürdie rechtzeitige Beantragung der Fahndung ist der 
Kommandeur verantwortlich, dem der Flüchtige zum Zeitpunkt 
der Flucht unterstellt i s t . , 

(4) Hat bereits der Militärstaatsanwalt die Fahndung bean­
tragt, informiert er den Kommandeur über die eingeleiteten 

'• Maßnahmen. • ^ . .y'- • 

(5) Bei unbekanntem Aufenthalt und Verdacht des ungesetz- ' 
liehen Xrsrlassens der DDR von Zivilbeschäftigten der NVA so­
wie in Fällen analog Ziffer 108 Abs. 1 sind der Militärstaats­
anwalt und das zuständige Organ des MfS vom Kommandeur so­
fort in Kenntnis zu setzen. 

-'V'l 

:t 

110. Nach Entscheidung zur Einleitung einer Fahndung hat der 
Kommandeur unverzüglich zu veranlassen: 

* a) Verständigung des Militärstaatsanwaltes und des zuständigen 
Organs des MfS, 

b) Beantragung der Fahndung bei dem für den Truppenteil ört­
lich zuständigen VPKA (Anlage 9), * 

c) fernmündliche Vorausmeldung bis zum M£NV auf der Linie des 
OpD, 

d) zielgerichtete Überprüfung und Ermittlung im Truppenteil 
zur Feststellung der für die Fahndung notwendigen Angaben, 

e) Verständigung des Standortältesten, 
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f ) Information an ,das zuständige Grenzregiment (Grenzkomman-
do), wenn 
- der Truppenteil des Flüchtigen in einem Grenzkreis der 
DDR oder in der Hauptstadt der DDR, BERLIN, stationiert 
i s t , 

- die Flucht in Richtung Staatsgrenze der DDR zu vermuten 
i s t . 

111. (1) Die Beantragung einer Fahndung i s t , insbesondere bei 
bewaffneten Flüchtigen oder bei der Flucht nach Begehung einer 
Straftat, durch fehlende Angaben nicht zu verzögern. 
(2) Liegen zur Zeit der Beantragung der Fahndung die gefor­
derten Angaben noch nicht vor, sind diese nachfolgend schnell 
und exakt zu ermitteln und auflaufend ohne Zeitverzug der 
fahndungsführenden Dienststelle der DVP sowie bis zum MfNV 
(OpD oder Innerer Dienst) zu übermitteln. 
(3) Nach Anforderung sind der DVP ein Lichtbild sowie persön­
liche Gegenstände des Flüchtigen zur Sicherung von Vergleichs-
fingerabdrücken und zur Geruchsdifferenzierung zur Verfügung 
zu s t e l l e n . 
(4) Wird die Beantragung einer Fahndung schuldhaft verzögert 
oder unterlassen, sind dis Schuldigen zur Verantwortung zu 
ziehen. Das b e t r i f f t auch die Verzögerung durch unvollstän­
dige, für die Fahndungsführung wichtige Angaben infolge von 
unzureichenden Ermittlungen. » 

112. (1) Der Umfang und die Methode der Fahndung wird von 
dar DVP festgelegt. 
(2) Fahndungsmaßnahmen können als 
a) Großfahndung, 
b) Eilfahndung, ' ' 
c) Allgemeinfahndung 

, -...IV.-. 

eingeleitet werden. 
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(3) Die Fahndungsstufe wird vorrangig von der Art des Ereig­
nisses, dem konkreten Sachverhalt, der Person des Flüchtigen, 
seinem möglichen Vorhaben sowie der Zeitdifferenz zwischen 
Tatzeit, Zeit der Feststellung und dem Zeitpunkt der Bean­
tragung der Fahndung bestimmt und durch die DVP festgelegt. 

113. (1) Die Organisation und Führung der Fahndung erfolgt 
grundsätzlich durch die DVP. • 
(2) Bei Erfordernis können Aufgaben der Fahndung der NVA 
übertragen werden. In diesen Fällen i s t ein enges Zusammen­
wirken mit der jeweiligen Dienststelle der DVP zu gewähr- ' 
leis t e n . • 
(3) Für das Zusammenwirken bei Fahndungen gelten folgende 
Grundsätze: , 
a) Truppenteile - örtlich zuständiges VPKA, •' 
b) Verbände - örtlich zuständige Bezirksbehörde der Volks­

polizei (BdVP), 
c) Militärbezirke/Teilstreitkräfte - im Verantwortungsbereich 

zuständige BdVP, 
d) MfNV - Mdl. J 

IIA. (1) Bei Groß- und Eilfahndungen sind die Dienststellen 
der DVP (Chef oder Leiter, Stellvertreter, Stabschef) be­
rechtigt, s i c h zwecks Fahndungsunterstützung an die Komman­
deure ab Führungsebene Truppenteil aufwärts zu wenden. 
(2) Die Kommandeure sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Ent­
scheidungsbefugnis unterstützende Maßnahmen durch den Ein­
satz von Kräften und Mitteln der NVA durchzuführen. Sie sind 
nicht berechtigt, das Ersuchen zur Fahndungsunterstützung -
unabhängig vom Unterstellungsverhältnis des Flüchtigen -
abzulehnen. I s t die Bereitstellung von Kräften und Mitteln aus 
zwingenden Gründen nicht möglich, oder' liegt sie außerhalb 
der Entscheidungsbefugnis des Kommandeurs, hat dieser unver­
züglich seinen Vorgesetzten zu verständigen, der entsprechende 
Maßnahmen zur Fahndungsunterstützung zu veranlassen hat. Über 
das Veranlaßte i s t die ersuchende Dienststelle der DVP in 
Kenntnis zu setzen. 
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115. Beim Einsatz von Kräften und Mitteln der NVA i s t zu 
beachten: ' ' " 
a) die Kräfte und Mittel sind so zu bestimmen, daß die j e ­

weils gestellte Aufgabe erfüllt wird. In der Regel sind 
geschlossene Einheiten einzusetzen. Vor dem Einsatz sind 
die Armeeangehörigen in Zusammenarbeit mit der DVP über 
die zu erfüllende Aufgabe, insbesondere über Verhaltens­
regeln bei der Verfolgung, der Anwendung der Schußwaffe, 
der Sicherung von Spuren, der Festnahme und über die 
Meldepflicht, einzuweisen, 

b) der Posteneinsatz hat stärkemäßig unterschiedlich zur An­
zahl der Flüchtigen zu erfolgen. Der Einsatz von Einzel-

• personen oder unbewaffneten Armeeangehörigen zur Fahndung 
nach bewaffneten Flüchtigen i s t untersagt, 

c) die eingesetzten Armeeangehörigen haben einheitliche Be­
kleidung zu tragen, die sich deutlich von der des Flüch­
tigen unterscheidet. Weitere Unterscheidungs- und Erken­
nungsmerkmale sind in Abstimmung mit der DVP festzulegen. 

d) der Einsatz von Funk- und Drahtnachrichtenverbindungen zur 
Gewährleistung der ununterbrochenen Führung der im Einsatz 
befindlichen Einheiten i s t in Absprache mit der DVP zu be­
stimmen , 

e) Kontrollpunkte auf öffentlichen Straßen, Schienen- und 
Wasserwegen zur Kontrolle des Personen- und Fahrzeugver­
kehrs werden von der DVP eingerichtet. Armeeangehörige 
können zur Sicherung der Kontrollpunkte sowie zur Kon­
trol l e von Armeeangehörigen und militärischer Technik 

v eingesetzt werden. ••••••>,..• ;-'.• • • "• v • 

116. (1) Mit der Auslösung einer Großfahndung i s t vom fahn-
dungsersuchenden Truppenteil ein entscheidungsbefugter Offi­
z i e r als Verbindungsoffizier zu befehlen. Dieser Offizier hat 
im Auftrag seines Kommandeurs in der operativen Führung«-
gruppe des fahndungsführenden VPKA zu handeln. 

1. AB 51 



BSTU 
0OÖÖ54 

(2) Bei Fahndungen in einem Grenzkreis i s t z u s ä t z l i c h ein 
Off iz ier der Grenztruppen der DDR (Grenzregiment oder Grenz­
kommando) als Verbindungsoffizier einzusetzen. ^ 

(3) Wird die Fahndung durch die BdVP g s f ü h r t . i s t der Ver­
bindungsoffizier vom Stab des Verbandes einzusetzen. 

(4) Werden auf Ersuchsn anderer in die Fahndung einbezogener 
Dienststellen der DVP oder auf Befehl übergeordneter Komman­
deure Kräfte und Mittel der NVA zur Fahndungsunterstützung 
bereitgestel l t oder eingesetzt, i s t ebenfalls ein Verbindungs­
o f f i z i er zu der jeweiligen Dienststel le der DVP zu befehlen. 

(5) Kommandeure übergeordneter Führungsebenen haben über den. 
Einsatz eines Verbindungsoffiziers ihrer Führungsebene ent­
sprechend den Festlegungen in der Zi f fer 113 Abs. 3 in eigener 
Zuständigkei t zu entscheiden. 

117. (1) Der Verbindungsoffizier i s t für den s tändigen I n ­
formationsaustausch, das reibungslose Zusammenwirken und die 
Koordinierung a l l e r Maßnahmen der eingesetzten Kräfte und 
Mittel sowie mit den anderen Schutz- und Sicherheitsorganen 
verantwortlich. ... > 3 k 

(2) Die ununterbrochene Verbindung zu den eingesetzten Kräf­
ten und Mitteln sowie zu den Vorgesetzten oder dem OpD bzw. 
OvD i s t zu g e w ä h r l e i s t e n . 

(3) Ersuchen der fahndungsführenden Dienstste l le der DVP um 
weitere Fahndungsunterstützung werden an den Verbindungsoffi­
z i e r gerichtet . Der Verbindungsoffizier hat ohne Zeitverzug 
seinem Vorgesetzten darüoer Meldung zu ers tat ten . Dieser hat 
im weiteren nach den Festlegungen in der Zi f fer 114 zu handeln 

118. (1) Bei Eilfahndungen sowie "bei Allgemeinfahndungen sind 
in der Regel keine Verbindungsoffiziere einzusetzen. Der E i n ­
satz von Kräften und Mitteln zur unmittelbaren Fahndungsun­
ters tützung i s t s tat thaft . Die Anzahl der Kräfte und Mittel 
i s t gering zu halten 
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und hat aich grundsätzlich nur auf den Bereich der fahndungs-
führenden Dienststelle der DVP zu beschränken. , . ' 
(2) Ergibt sich die Notwendigkeit, zur Fahndungsunterstützung 
Armeeangehörige einzusetzen, sind vorrangig die am oder in 
der Nähe des vermutlichen Aufenthaltsortes des Flüchtigen 
stationierten Truppenteile damit zu beauftragen-. In Aus­
nahmefällen können Armeeangehörige des Truppenteils, aus 
dem die Flucht erfolgte, eingesetzt werden. Diese haben sich 
vor ihrem Einsatz im jeweiligen VPKA beim zuständigen Stand­
ortältesten zu melden, diesen fortlaufend über die zu er-^ 
füllenden Aufgaben in Kenntnis zu setzen und sich nach Beendi­
gung des Einsatzes abzumelden. Die eingesetzten Armeeangehö­
rigen sind bei .der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen 
(3) Der Einsatz von Armeeangehörigen in der Hauptstadt der 
DDR, BERLIN", i s t nur nach vorheriger Zustimmung des Stadt­
kommandanten gestattet. 

119. (1) Der Kommandeur ist dafür verantwortlich, daß un­
mittelbar nach Bekanntwerden eines Ereignisses gemäß Ziffer 
108 Abs. 1 die im Truppenteil zu führenden Überprüfungen und 
Ermittlungen zielgerichtet, organisiert und gleichzeitig an­
laufen und durchgeführt werden. r/a. 

(2) In allen Fällen des Verdachts der Fahnenflucht i s t vor­
rangig zu prüfen, ob der Flüchtige im Besitz von Schuß-
waffen, Zünd- oder > Sprengmitteln i s t . , . f •: 

(3) Außer der Ermittlung aller Angaben zur Beantragung der 
Fahndung i s t , abhängig vom konkreten F a l l , zu ermitteln oder 
zu veranlassen: - " : \ > , 
a) Feststellung weiterer Angaben«zum Flüchtigen: ; ^ " 

- Schulbildung, - v'A < ; . \ ; 
- Beruf, bisherige Arbeitsstelle mit Ortsangabe, ausge- . 

•• •• übte Tätigkeit, - v ^ : *V- :: ; M;^'{4^U^^k' 
-Vorstrafen (wann, Delikt, Strafmaß), •> . \. • .'• 
- Dienstverhältnis (bei Armeeangehörigen, die Reser- . 
vistenwehrdienst leisten, wann und in welchem Truppen­
t e i l - Grenztruppen der DDR zusätzlich Einheit - aktiv 
gedient), 
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- im Besitz des Deutschen Personalausweises* 
- Bargeld, Sparguthaben (Konto-Nr.), 
- bei vorherigen unerlaubten Entfernungen Motiv, Aufent­

halts- und Pestnahmeort, 
- bisherige Urlaubsanschriften, 
- Konfliktsituation (familiäre, militärisches Kollektiv 

u.a.),- 1' : v ' • • - ':>-V-:>- ' 
- Tätigkeit der Eltern und Ehefrau sowie Anschriften und 

Tätigkeit von anderen Verwandten, v 
- Verwandte im Ausland (Anschrift, Verhältnis); 

b) Überprüfung der speziellen militärischen Ausrüstungsgegen 
stände (z. B. persönliche Schutzausrüstung) im möglichen 
Zugangsbereich des Flüchtigen; 

c) Feststellung sämtlicher Anschriften aus Briefschaften und 
persönlichen Aufzeichnungen; 

d) Befragung der Vorgesetzten des Flüchtigen, des militä­
rischen Kollektivs und anderer Armeeangehöriger, die den 
Flüchtigen kannten, nach dessen Verhaltensweisen, die 
einen Hinweis auf die Flucht oder den Aufenthaltsort 
geben können sowie nach seinen Neigungen, Interessenge- ; 
bieten und Lebensgewohnheiten, Aufenthaltsorten im Aus- ' 
gang und Verbindungen zu anderen Personen; >-V'.'. > 

e) Überprüfung der zurückgelassenen Gegenstände auf mög- : 
liehe Hinweise; 

f) Sicherung von persönlichen Bekleidungsstücken zur Ge­
ruchsdifferenzierung; 

g) Feststellung von Dokumenten, einschließlich solcher, die 
auf Personalien des Flüchtigen hinweisen (Führerschein, 
FDJ-Dokument u. a*); ' - x 

h.) Überprüfung aller in oder vor militärischen Objekten ab­
gestellter Kraftfahrzeuge auf möglichen Diebstahl; 

i ) Feststellung möglicher Diebstähle (Bekleidung, Verpfle- :/ 
gung, Bargeld u'» a.) im Zugangsbereich des Flüchtigen. 

Diese Angaben sind auflaufend der fahndungaführenden Dienst­
stelle der DVP sowie bis zum MfNV (OpD oder Innerer Dienst) 
zu übermitteln. . V- •'•/'", '--'.V."'.;..'— -':..• v '••;.•:';' \ y 
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(4) E r f o l g t die Flucht aus einem militärischen Objekt (Ka­
serne , Truppenübungsplatz, Feldlager u.a.), i s t d i e s e s , 
einschließlich der näheren Umgebung, nach dem Flüchtigen 
und nach zurückgelassenen oder abgelegten Gegenständen 
systematisch zu durchsuchen. Dazu sind Durchsuchungsbereiche 
e i n z u t e i l e n , für die j e w e i l s ein Verantwortlicher mit einem 
Durchsuchungskommando einzusetzen i s t . Die E i n t e i l u n g und 
Durchsuchung hat so zu erfolgen, daß unkontrollierbare 
Personenbewegungen in dieser Z e i t und e i n unbemerktes Aus­
brechen des Flüchtigen ausgeschlossen s i n d . Es i s t jeder 
Raum, jede Unterschlupfmöglichkeit zu durchsuchen. Aufge­
fundene Gegenstände, die vom Flüchtigen stammen könnten, 
sind zu sichern und nicht zu berühren. Das untersuchungs­
führende Organ oder Fahndungsorgan i s t darüber unverzüglich 
zu informieren. , . ... 

12.0. (1) In a l l e Fahndungsmaßnahmen des j e w e i l s örtlichen 
Bereiches ( K r e i s g e b i e t / B e z i r k ) sind die zuständigen Stand­
ortältesten einzubeziehen. 

(2) Erhalten Standortälteste von der DVP Kenntnis über Fahn­
dungsmaßnahmen, sind die im Standortdienst eingesetzten 
Kräfte einzuweisen und zur Fahndungsunterstützung einzube­
ziehen. V 

(3) Die strukturmäßigen Militärstreifen sind im vo l l e n Umfang 
zu Fahndungsmaßnahmen einzusetzen. 

121. Die Kommandeure haben zu gewährleisten, daß bei Groß­
fahndung den übergeordneten Führungsebenen b i s zum MfNV (OpD 
oder Innerer Dienst) zusätzlich übermittelt werden: 
a) angewiesene"Maßnahmen, 
b) Stärke der b e r e i t g e s t e l l t e n oder eingesetzten Kräfte und 

M i t t e l , 
c ) Einsatzräume und zu erfüllende Aufgaben, 
d) Störungen im Fahndungsablauf sowie a l l e die Fahndung er­

schwerenden oder beeinträchtigenden E r e i g n i s s e . V . . 

1. AB 



BSTU 
000058 

122. (1) Wird der Flüchtige im Zuge der Fahndungsmaßnahmen 
von Kräften der NVA vorläufig festgenommen oder s t e l l t er 
s i c h s e l b s t , so sind die fahndungsführende D i e n s t s t e l l e der 
DVP oder der beantragende Kommandeur sowie die übergeordneten 
Führungsebenen b i s zum MfNV (OpD oder Innerer D i e n s t ) , zu ver­
ständigen. 

(2) Bei der Festnahme des Flüchtigen durch die DVP wird der 
beantragende Kommandeur von der fahndungsführenden Dienst­
s t e l l e der DVP verständigt. Dieser hat im weiteren nach den 
Festlegungen im Absatz 1 zu handeln und sofort den zustän­
digen Militärstaatsanwalt sowie das zuständige Organ des MfS 
zu verständigen. 

(3) Ersuchen D i e n s t s t e l l e n der DVP Kommandeure um Übernahme 
des Festgenommenen, i s t diesem Ersuchen nachzukommen. Die t 

Zuführung hat so zu erfolgen, daß eine erneute Flucht ausge­
schlossen i s t . 

123. Nach Festnahme eines Flüchtigen i s t diesör unverzüglich 
dem Militärstaatsanwalt vorzuführen. , . : 

124. (1) Der Militärstaatsanwalt i s t um einen Fluchtwegbericht 
zu ersuchen. Kann diesem Ersuchen nicht nachgekommen werden, 
entfällt der Fluchtwegbericht. 

(2) Fluchtwegberichte sind dem L e i t e r der Abteilung Innerer 
Dienst im MfNV auf dem Dienstweg z u z u l e i t e n . 

125. Für die Organisation und Durchsetzung der er f o r d e r l i c h e n 
Maßnahmen zur Festnahme Flüchtiger sind v e r a n t w o r t l i c h : 
a) Großfahndung - Führungsebene T e i l s t r e i t k r a f t , 
b) Eilfahndung - Führungsebene Verband/Militärbezirk. • 

126. (1) Für die Erfüllung von Aufgaben der Fahndungsarbeit 
innerhalb der NVA und des Zusammenwirkens mit den fshndungs-
führenden Organen i s t der L e i t e r der Abteilung Innerer Dienst 
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im MfNV verantwortlich. Er hat insbesondere folgende Aufgaben 
zu erfüllen: _ . 
a) ständiger Informationsaustausch und Abstimmung der erfor­

derlichen Maßnahmen mit den zentralen Fahndungsorganen, 
b) aktive Einflußnahme auf den Fahndungsverlauf sowie auf 

Fahndungsmaßnahmen, die von der NVA durchzuführen sind, 
c) Bestimmung der erforderlichen Maßnahmen, die entsprechend 

der jeweiligen Lage durch den militärischen Bereich zu 
realisieren sind sowie Anforderung notwendiger Angaben 
im Rahmen der Fahndungsarbeit von den nachgeordneten 
Führungsebenen, , . . V: 

d) selbständige Einleitung von Fahndungsmaßnahmen bei Erfor­
dernis im Zusammenwirken mit den zentralen Fahndungs­
organen, 

e) Einsatz eines Offiziers der Abteilung Innerer Dienst in 
der Führungsgruppe des Mdl auf Anforderung, 

f ) Kontrolle der im Rahmen einer Großfahndung durch die NVA 
durchzuführenden Maßnahmen sowie das ordnungsgemäße Zu­
sammenwirken mit den anderen Schutz- und Sicherheitsor­
ganen , 

g) Abgabe von Fahndungsinformationen an die dem MfNV nachge­
ordneten Führungsebenen, 

h) Anforderung und Auswertung von Fluchtwegberichten, 
i ) periodische Auswertung der Fahndungen nach Armeeangehörigen 

und Einflußnahme auf die Verbesserung der Fahndungsarbeit 
in Zusammenarbeit mit den Fahndungsorganen, ; 

k) Einflußnahme auf die Durchsetzung der in diesem Abschnitt 
getroffenen Festlegungen. 

(2) Der Leiter der Abteilung Innerer Dienst im MfNV hat den 
Stellvertreter des Ministers und Chef des Hauptstabes auf dem 
Dienstweg über den Verlauf und die Ergebnisse der Großfahn­
dungen ständig zu informieren. Erforderliche Maßnahmen sind 
diesem unverzüglich zur Entscheidung vorzulegen. 

127. Mit entsprechenden Aufgaben der Fahndungsarbeit in den 
nachgeordneten Führungsebenen sind in der Regel die Offiziere 
Innerer Dienst zu beauftragen. 
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Sachfahndunq p̂f 

128. (1) Die E i n l e i t u n g der Sachfahndung obliegt dem Militär­
staatsanwalt. Dieser kann Gegenstände, die auf Grund i h r e r 
besonderen Merkmale eine genaue Bezeichnung und ein Auffinden 
ermöglichen, in Fahndung s t e l l e n . 

(2) Der O f f i z i e r Innerer Dienst oder der für die Bearbeitung 
von Straftaten und besonderen Vorkommnissen vom Kommandeur 
befohlene O f f i z i e r hat dem zuständigen Militärstaatsanwalt 
die für die E i n l e i t u n g der Sachfahndung e r f o r d e r l i c h e n Anga­
ben zu übergeben. 

129. Eine Sachfahndung i s t nur dann zu beantragen, wenn a l l e 
örtlichen Möglichkeiten des Auffindens der gesuchten Sache 
erschöpft s i n d . 

130. Die Einle i t u n g einer Sachfahndung hat zwingend zu er­
folgen , wenn . -
a) Waffen, 
b) Geräte, soweit s i e für die.Landesverteidigung besondere 

Bedeutung haben, 
c) Fahrzeuge, 
d) D i e n s t s i e g e l und Dienststempel (entsprechend der S i e g e l ­

ordnung der NVA), 
a) G i f t e und radioaktive Stoffe ' < . 
in Verlust geraten s i n d . ^ ' 

131. I s t die in Verlust geratene Sache wiedergefunden worden, 
hat der O f f i z i e r Innerer Dienst oder der für die Bearbeitung 
von S t r a f t a t e n und besonderen Vorkommnissen vom Kommandeur 
befohlene O f f i z i e r beim Militärstaatsanwalt die Löschung der 
Sachfahndung zu beantragen. '# 

* 
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VIII. Aufgaben der Kommandeure bei Vergehen. Verfehlungen und 
Ordnungswidrigkeiten und Mitwirkung der militärischen 
Kollektive an Strafverfahren 

Aufgaben der Kommandeure bei Vergehen von Armeeangehörigen, 
die ihnen vom Militärataataanwalt oder Militärgericht zur 
dlaziplinariechen Ahndung Übergeben werden 

132. Vergehen aind vorsätzlich oder fahrlässig begangene ge­
sellschaftswidrige Straftaten, welche die Rechte und Inte­
ressen der Bürger, das sozialistische Eigentum, die gesell-* 
schaftliche und staatliche Ordnung oder andere Rechte und 
Interessen der Gesellschaft schädigen (§1 Abs* 2 StGB). 
Sie ziehen grundsätzlich strafrechtliche Verantwortlichkeit 
nach sich. 

133. Bei Vergehen kann die Sache durch Verfügung des Militär­
staatsanwaltes oder duroh Beschluß des Militärgerichtes (nach­
folgend ÜbergäbeVerfügung oder Übergabebeschluß) an den Kom­
mandeur zur disziplinarischen Ahndung übergeben werden, wenn 
a) der Sachverhalt vollständig aufgeklärt ist und der Täter 

die Rechtsverletzung zugibt, 
b) im Hinblick auf die eingetretenen Polgen und die Schuld 

des Täters die Handlung nicht erheblich gesellschafts­
widrig ist, 

o) unter Berücksichtigung der Tat und der Persönlichkeit des 
Täters eine wirksame erzieherische Einwirkung durch die 
Anwendung der DV 010/0/006 - Disziplinarvorschrift - zu 
erwarten ist. 

134« Der Kommandeur hat nach Prüfung des Sachverhaltes und 
der Persönlichkeit des Täters zu entscheiden, ob er die 
disziplinarische Ahndung selbst vornimmt oder einen anderen 
Vorgesetzten des Täters damit beauftragt. 
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135« Gegen die Übergabe der Sache kann der Kommandeur, wenn 
naoh seiner Meinung die gesetzlichen Voraussetzungen für 
eine Ubergabe an ihn nicht vorliegen oder das Vergehen aus 
anderen Gründen ihm nicht zur disziplinarischen Ahndung ge­
eignet erscheint, beim übergebenden Militärstaatsanwalt oder 
Militärgericht s c h r i f t l i c h Einspruch einlegen. Die erneute 
Entscheidung* des Militärstaatsanwaltes oder Militärgerichtes 
i s t endgültig. 

136. (1) Die disziplinarische Ahndung von Vergehen hat unter 
Berücksichtigung der Hinweise des Militärstaatsanwaltes oder 
Militärgerichtes auf der Grundlage der DV 010/0/006 - Diszi­
plinarvorschrift - zu erfolgen. 
(2) Wurde das Vergehen vor der Einberufung zum Wehrdienst be­
gangen, darf keine Disziplinarstrafe verhängt werden. 
(3) Bei der abschließenden Behandlung eines Vergehens im 
militärischen Kollektiv sind die Militärschöffen grundsätz­
l i c h einz übe ziehen. 

137. Maßnahmen der materiellen Verantwortlichkeit sowie der 
Entzug von Erlaubnissen und Klassifikationen sind entsprechend 
den Rechtsvorschriften und militärischen Bestimmungen vorzu­
nehmen. 

Aufgaben der Kommandeure bei Verfehlungen von Armeeangehörigen 
und Zivilbeachäftigten der NVA 

138. (1) Verfehlungen sind Verletzungen rechtlich, geschützter 
Interessen der Gesellschaft oder der Bürger, bei denen die 
Auswirkungen der Tat und die Schuld des'Täters unbedeutend 
8ind und die im Strafgesetzbuch oder in anderen Gesetzen als 
solche bezeichnet werden (§4 Abs. 1 StGB). 
(2) Verfehlungen sind 
a) Hausfriedensbruch bei einem Bürger (§ 134 Abs. 1 StGB); 
b) Beleidigung und Verleumdung (§ 139 Abs. 1 StGB); 
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- sozialistischen Eigentums (§ 160 StGB). 
. persönlichen Eigentums (§ 179 StGB). 

(3) .Eine Eigentumsverfehlung liegt vor, wenn die Tat unter 
Berücksichtigung aller Umstände, wie des Schadens, der Schuld 
des Täters und seiner Persönlichkeit, geringfügig ist und der 
verursachte oder beabsichtigte Schaden den Betrag von 50,-
Mark nicht wesentlich übersteigt. In der Regel darf es sich 
dabei nur um eine erstmalige Tat handeln. 
(4) Voraussetzung für die Erfüllung eines Verfehlungstatbe-
standeä ist vorsätzliches Handeln. Bei Eigentumsverfehlungen 
können auch versuchter Diebstahl oder versuchter Betrug den 
Verfehlungstatbestand erfüllen. 

139. (1) Eine Rechtsverletzung ist nicht ala Verfehlung, son­
dern als Straftat zu verfolgen, wenn vom Täter insbesondere 
eine raffinierte Begehungsweise oder große Intensität ange­
wandt, die Rechtsverletzung mehrfach oder unter Mißbrauch 
einer Vertrauensstellung begangen wurde. Vor der Einberufung 
zum Wehrdienst begangene nicht verjährte Verfehlungen sind 
dabei einzubeziehen. 
(2) Eine Rechtsverletzung ist auch als Straftat zu verfolgen, 
bei der der Täter unbekannt ist und aus der Häufung gleich­
artiger Rechtsverletzungen oder aus einer gleichartigen Be­
gehungsweise oder auch aus anderen Gründen die Entstehung 
eines Schwerpunktes sichtbar wird. Dies trifft besonders zu 
bei 
a) Angriffen auf das sozialistische und persönliche Eigentum, 
b) tätlichen Beleidigungen. 

« 

140. (1) Der Kommandeur erhält Kenntnis über die Verfehlung 
eines Armeeangehörigen durch \ 
a) eine Meldung (Information auf dem Dienstweg), . 
b) den Militärstaatsanwalt, 
c) die Organe der DVP, 
d) ein gesellschaftliches Organ dsr Rechtspflege. 
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(2) Begehen Armeeangehörige Eigenturaaverfehlungen im sozia-
liatiachen Einzelhandel, werden Maßnahmen durch den ermäch­
tigten Handelafunktionär nicht durchgeführt« In diesen Fällen 
wird der Kommandeur über die DVP oder durch die Militärhan-
delsorganiaation informiert. 

141. (1) Bei Verfehlungen hat der Kommandeur die Untersuchung 
zu veranlassen. Durchsuchungs- und Beschlagnahmehandlungen 
(§ 100 StPO) obliegen ausschließlich dem Militärstaatsanwalt. 
Kontrollen auf der Grundlage von militärischen Bestimmungen 
werden durch diese Festlegungen nicht berührt. 
(2) Gelangt der Kommandeur im Ergebnis der Untersuchung einer 

- Verfehlung zu der Einschätzung, daß der begründete Verdacht 
einer Straftat vorliegt, hat er den Militärstaatsanwalt um. 
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu ersuchen. 

142. (1) Die disziplinarische Ahndung von Verfehlungen hat 
auf der Grundlage der DV 010/0/006 - Disziplinarvorschrift -
zu erfolgen. 
(2) Wurde die Verfehlung vor der Einberufung zum Wehrdienst 
begangen, darf keine Disziplinarstrafe verhängt werden. 
(3) Unabhängig von der jeweiligen Maßnahme der disziplina­
rischen Verantwortlichkeit ist grundsätzlich zu veranlassen, 
daß sich der Täter beim Geschädigten entschuldigt. 

143. (1) Wurde das von der NVA genutzte oder verwaltete Eigen­
tum geschädigt, hat der Kommandeur auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften und militärischen Bestimmungen über die 
materielle Verantwortlichkeit zu verfahren. 
(2) Werden vom Geschädigten Schadenersatzforderungen geltend 
gemacht, ist der Täter zur freiwilligen Schadenersatzleistung 
aufzufordern. Verweigert er diese, ist der Geschädigte auf 
die Einreichung einer Zivilklage beim Kreisgericht hinzu­
weisen. 
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144. (1) Bei Verfehlungen von Zivilbeschäftigten der NVA hat 
der Kommandeur zu entscheiden, ob er Disziplinarmaßnahmen 
einleitet oder ob er die Verfehlung der für den Zivilbeschäf­
tigten zuständigen Konfliktkommission übergibt. 
(2) Verfehlungen von Zivilbeschäftigten der NVA, die in keinem 
Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit stehen, werden von 
der DVP untersucht und abgeschlossen. 

145. Verfehlungen verjähren sechs Monate nach Begehung der 
Tat. 

« 

Aufgaben der Kommandeure bei Ordnungswidrigkeiten von Armee­
angehörigen und Zivilbe8chäftigten der NVA 

146. (1) Ordnungswidrigkeiten sind schuldhaft begangene Rechts­
verletzungen, die eine Disziplinlosigkeit zum Ausdruck bringen 
und die staatliche Leitungstätigkeit erschweren oder die Ent­
wicklung des sozialistischen Gemeinschaftslebens stören, je­
doch die Interessen der sozialistischen Gesellschaft oder 
einzelner ihrer Bürger nicht erheblich verletzen und deshalb 
keine Straftaten sind (§2 Abs. 1 OWG). 
(2) Ordnungswidrigkeiten sind insbesondere solche Rechtsver­
letzungen, durch die 
a) eine den gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechende 

Organisierung und Gestaltung notwendiger staatlicher Maß­
nahmen behindert oder in ihrer Wirkaamkeit gehemmt wird, 

b) wirtsohaftsleitende Maßnahmen beeinträchtigt werden, 
o) die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört wird, 
d) notwendige Schutz- und Sicherungsmaßnahmen in ihrer Wirk­

samkeit beeinträchtigt werden, 
e) gesetzlich vorgesehene Kontrollmaßnahmen behindert oder 

erachwert werden. 
(3) Ordnungawidrigkeiten sind nur diejenigen Rechtsverlet­
zungen, die in einer Rechtsvorschrift ausdrücklich als solche 
bezeichnet werden. 
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147« über Ordnungswidrigkeiten von Armeeangehörigen werden 
die Kommandeure vom Ordnungsstrafbefugten Organ, z. B. ört­
liche Räte, DVP, Arbeiter-und-Bauern-Inspektion (§11 Abs« 1 
OWG), unterrichtet. 
Der Antrag auf Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit kann auch 
vom Militärstaatsanwalt an den Kommandeur gestellt werden. 

148. (1) Der Kommandeur hat zu entscheiden, ob die Ordnungs­
widrigkeit disziplinarisch geahndet, oder ob bei Vorliegen 
der entaprechenden Voraussetzungen ein Antrag an daa Ord­
nungsstrafbefugte Organ zur Durchführung eines Ordnungestraf­
verfahrens gestellt wird. Die gleichzeitige Anwendung beider 
Maßnahmen ist unzulässig. 
(2) Die Voraussetzungen für die Abgabe einer Ordnungawidrig-
keit an ein ordnungsstrafbefugtes Organ zur Durchführung 
eines Ordnungsstrafverfahrens liegen vor, wenn die Handlung 
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausübung dienst­
licher Tätigkeiten des Armeeangehörigen steht. 
(3) Ist nach den entaprechenden Rechtsvorschriften die Ein­
ziehung von Gegenständen, Erlösen oder Wertersatz zulässig, 
jedoch noch nicht erfolgt, hat der Kommandeur unverzüglich 
das ordnungs8trsfbefugte Organ zur Einleitung der entspre­
chenden Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 

149. (1) Die disziplinarische Ahndung von Ordnungswidrig­
keiten hat auf der Grundlage der DV 010/0/006 - Disziplinar­
vorschrift - zu erfolgen. 
(2) Wurde die Ordnungswidrigkeit vor der Einberufung zum 
Wehrdienst begangen, darf keine Disziplinarstrafe verhängt 
werden. , 
(3) Die Rechte des Kommandeurs, Erlaubnisse und Klaasifika-
tionen zu entziehen, richten sich nach den Rechtsvorschriften 
und militärischen Bestimmungen. • 

* 

150. (1) Ordnungswidrigkeiten von Zivilbeschäftigten der NVA 
werden von einem Ordnungsstrafbefugten Organ untersucht und 
entschieden. 
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(2) Bei Ordnungswidrigkeiten von Zivil beschäftigten der NVA 
kann der Vorgang vom Ordnungsstrafbefugten Organ unter den 
Voraussetzungen des § 31 OWG an die zuständige Konfliktkom­
mission übergeben werden, sofern kein Ordnungsstrafverfahren 
durchgeführt wurde. 
151. (1) Eine Ordnungswidrigkeit ist nicht mehr zu verfolgen, 
wenn seit ihrer Begehung mehr als sechs Monate oder nach 
ihrem Bekanntwerden beim Ordnungsstrafbefugten Organ oder 
Kommandeur mehr als drei Monate vergangen sind und weder 
eine Maßnahme der disziplinarischen Verantwortlichkeit noch 
ein OrdnungsStrafverfahren eingeleitet wurde. 4 

(2) Stellt der Militärstaateanwalt in Wahrnehmung aeiner Auf­
gaben eine Ordnungewidrigkeit fest, kann aie auf aeinen An­
trag auch noch nach Ablauf der Frist von drei Monaten inner­
halb eines Jahres seit Begehung geahndet werden. 
(3) Ber Militärstaatsanwalt hat das Recht, unter Voraussetzung 
der Festlegungen in der Ziffer 148 Abs. 2 beim Ordnungsstraf­
befugten Organ einen Antrag zur Durchführung eines Ordnungs­
strafverfahrens zu stellen. 

Mitwirkung der militärischen Kollektive an Strafverfahren 

152. Das militärische Kollektiv (nachfolgend Kollektiv) nimmt 
inabesondere am Strafverfahren teil durch 
a) den von ihm beauftragten Vertreter bei der Hauptverhand­

iung, , 
b) den gesellschaftlichen Ankläger oder den gesellschaft­

lichen Verteidiger, , 
c) die Übernahme einer Bürgschaft über den atraffällig ge- , 

wordenen Armeeangehörigen, ' 
d) die vom Vorgesetzten organisierte aktive Mitwirkung bei 

der Strafverwirklichung und bei der anachließenden Wieder­
eingliederung in das Kollektiv. 
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153. (1) Die am Strafverfahren mitwirkenden Kollektive aind 
a) bei Straftaten von Soldaten, Unteroffizieraachülern, Fähn­

richschülern und Offiziersschülern - grundsätzlich das 
Kollektiv des Zuges, 

b) bei Straftaten von Unteroffizieren, Fähnrichen und Offi­
zieren - grundsätzlich ein Kollektiv der in der Dienst­
stellung oder im Dienstgrad Gleich- und Höhergestellten, 
Unteroffiziere mindestens Kompanie-, Fähnriche und Offi­
ziere mindestens Bataillonsebene. 

(2) Vorgesetzte ab Kompaniechef aufwärts sind berechtigt, in 
Ausnahmefällen den Teilnehmerkreis besonders zu befehlen. 
(3) Unabhängig von den in Absatz 1 genannten Kollektiven 
können auch die Parteiorganisationen und andere gesellschaft­
liche Kollektive an Strafverfahren mitwirken. 

154. Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Beratung im 
Kollektiv prüft der Militärstaataanwalt, der gegebenenfalls 
den entsprechenden Vorgesetzten um die Durchführung dieser 
Maßnahme ersucht» 

155." (1) Verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung 
der Beratung ist grundsätzlich der Vorgesetzte des Kollektivs, 
in dem die Straftat beraten wird. 
(2) Die Beratung im Kollektiv hat im Verlaufe des Ermittlungs­
verfahrens zu erfolgen. 

156. Der Vorgesetzte hat bei der Vorbereitung der Beratung 
eng mit dem Militärstaatsnanwalt zusammenzuarbeiten, der ihn 
rechtzeitig über das Erraittlungsergebnis informiert und mit 
ihm gemeinsam Zeitpunkt, Ort und Teilnehmerkreis für die Be-
ratung festlegt. In die Vorbereitung und Durchführung der 
Beratung ist der zuständige Militärschöffe einzubeziehen, so­
weit sein Einsatz als Militärrichter zur Hauptverhandlung in 
der gleichen Sache nicht zu erwarten i s t . :\ . 

157. Abhängig vom Charakter der Straftat und der Persönlich­
keit des Beschuldigten hat der Vorgesetzte folgende Maßnahmen 
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durchzuführen oder zu veranlassen: 
a) Aussprachen mit dem unmittelbaren Vorgesetzten des Be­

schuldigten, der Partei- und PDJ-Organisation und mit 
Angehörigen dea Kollektivs Uber Inhalt und Ziel der Be­
ratung im Kollektiv sowie zur Gewährleistung einer sach­
bezogenen und kritischen Diskussion und Uber die Benennung 
eines Vertreters des Kollektivs bei der HauptVerhandlung 
oder eines gesellschaftlichen Anklägers bzw. eines ge­
sellschaftlichen Verteidigers, 

b) Erarbeitung des Entwurfes einer Bürgschaft, sofern eine ̂  
solche erwogen wird, 

e) Aussprache mit dem Beschuldigten Uber die Beratung, wenn 
er sich nicht in Untersuchungshaft befindet, 

d) Gewährleistung der Teilnahme von Vertretern gesellschaft­
licher Organisationen, Spezialisten der jeweiligen Waffen­
gattung/Dienst, Mitgliedern des Verkehrssicherheitsaktivs 
u. a. erforderlicher Armeeangehöriger an der Beratung, 

e) Bestimmung und Einweisung eines Protokollführers. 

158. (1) Der Vorgesetzte oder der Militärstaatsanwalt in­
formiert zu Beginn der Beratung das Kollektiv Uber das Er­
mittlungsergebnis und erläutert Inhalt und Umfang des Rechts 
der Mitwirkung am Strafverfahren. 
(2) Die Beratung ist sachlich zu führen. Gegenstand dsr Be­
ratung müssen sein 
a) Charakter, Ursachen und begünstigende Bedingungen sowie 

eingetretene oder mögliche Folgen der Straftat, 
b) die Persönlichkeit des Beschuldigten, der Grad seiner 

Schuld und seine Stellung im Kollektiv, 
c) notwendige Maßnahmen der erzieherischen Einflußnahme auf 

den Beschuldigten, 
d) der Inhslt einer eventuellen Bürgschaft, 
e) Schlußfolgerungen, die auf die Verbesserung des Erziehungs-

prozessee im Kollektiv, die Verhinderung gleicher oder ähn­
licher Straftaten sowie auf die Beseitigung ihrer Ursachen 
und begünstigenden Bedingungen gerichtet sind. 
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(3) Das Kollektiv iet berechtigt, den Beschuldigten aufzu­
fordern, zu seiner Straftat Stellung zu nehmen und auf Fragen 
zu antworten. Eine Beratung ohne den Beschuldigten ist nur 
bei zwingenden Gründen, wie Untersuchungshaft oder lazarett-
aufenthalt, durchzuführen. 

159. (1) Das Kollektiv kann einen Vertreter für die Hauptver­
handlung benennen, einen gesellschaftlichen Ankläger oder ge-
sell8Chaftlichen Verteidiger bestimmen bzw. eine Bürgschaft 
Uber den Täter Ubernehmen. 
(2) Als Vertreter des Kollektivs bei der Hauptverhandlung 
oder als gesellschaftlicher Ankläger bzw. gesellschaftlicher 
Verteidiger sind nur im Dienstgrad und in der Dienststellung 
Gleich- oder Höhergestellte .als der Beschuldigte zu benennen. 

160. (1) über die Beratung der Straftat im Kollektiv ist ein 
Protokoll (Anlage 10) in 2facher Ausfertigung anzufertigen. 
(2) Eine Ausfertigung des Protokolls ist dem Militärstaats­
anwalt zu übergeben. Die zweite Auafertigung iat besonders für 
die Vorbereitung der Beauftragten des Kollektivs auf die Haupt 
Verhandlung zu verwenden. 
(3) Wurde vom Kollektiv ein gesellschaftlicher Ankläger oder 
gesellschaftlicher Verteidiger beauftragt, ist ein entspre­
chender Antrag des Kollektivs an das Militärgericht auf Zu­
lassung zur Mitwirkung an der Hauptverhandlung dem Militär­
staatsanwalt zu Ubergeben. ' 

161. (1) Die Benennung des Vertreters des Kollektivs oder dea 
gesellschaftlichen Anklägers bzw. des gesellschaftlichen Ver-
teidigera sowie die Übernahme einer Bürgschaft bedarf der Zu­
stimmung bei 
a) Soldaten und Unteroffiziersschülern - des Kompaniechefs, 
b) Fähnrichschülern, Unteroffizieren und Offiziersschülern -

des Bateillonskommandeurs, 
c) Fähnrichen und Offizieren - des Kommandeurs des Truppen-t 

teile. ^ 
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(2) In die Vorbereitung dee Vertreters des Kollektivs oder < 
des gesellschaftlichen Anklägers bzw. des gesellschaftlichen 
Verteidigers sind die Militärschöffen einzübeziehen, soweit 
ihr Einsatz als Militärrichter zur Hauptverhandiung in der 
gleichen Sache nicht zu erwarten ist. 

Vertreter des Kollektivs 

162. (1) Der Vertreter des Kollektivs hat die im Ergebnis der 
kollektiven Beratung entatandene Auffassung zur Straftat,ihren 
Folgen, Ursachen und begünstigenden Bedingungen,zur Persönlich­
keit des Angeklagten und zur Möglichkeit aeiner Erziehung und 
Seibaterziehung darzulegen und zu erläutern, von welchen Tat­
aachen das Kollektiv bei seiner Beratung und bei der Bildung 
eeiner Auffassung ausgegangen ist'. 
(2) Der Vertreter des Kollektivs ist berechtigt, in der Haupt­
verhandiung dem Militärgericht Vorachläge dea Kollektive über 
die Strafe zu unterbreiten, insbesondere, wenn die Bereitschaft 
zur Übernahme einer Bürgschaft vorliegt. 
(3) Der Vertreter dea Kollektive hat das Recht, 
a) auf ununterbrochene Anwesenheit in der Hauptverhandlung und 

darf sich, soweit nicht Gründe der Geheimhaltung entgegen­
stehen, Aufzeichnungen anfertigen, 

b) bis zum Schluß der Beweisaufnahme, auch nach seiner Ver­
nehmung, zu allen Fragen Stellung zu nehmen. 

163. Findet auf Grund eines Protestes des Militärstaataan-
waltes oder einer Berufung des Angeklsgten ein Rechtsmittel­
verfahren atatt, ist der Vertreter des Kollektivs berechtigt, 
an dieser und möglichen folgenden HauptVerhandlungen mitzu­
wirken. Die Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren i8t auch dann 
möglich, wenn sie im erstinstanzlichen Verfahren unterblieben 
ist . 

164. Nach der HauptVerhandlung hat der Vorgesetzte, der der 
Benennung des Vertreters des Kollektivs zugestimmt hat, von 
diesem einen Bericht über Verlauf und Ergebnisse zu fordern 
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und die Auewertung vorzunehmen* Bei der Auewertung sind be­
sonders Maßnahmen zur Beseitigung der in der Hauptverhandiung 
festgestellten Ursachen und begünstigenden Bedingungen der 
Straftat festzulegen* 

Gesellschaftlicher Ankläger/gesellsohaftlioher Verteidiger 

165. Bie Mitwirkung eines gesellschaftlichen Anklägers im 
Strafverfahren ist insbesondere dann angebracht, wenn die 
Straftat eine schwerwiegende Verletzung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit darstellt, oder wenn eine Straftat zu großer 
Empörung in der Öffentlichkeit oder im Kollektiv führte. Der 
gesellschaftliche Ankläger soll in der Hauptverhandlung zur 
Schwere der Straftat, zur Täterperaönlichkeit, zum ver­
ursachten Sohaden sowie zu den militärischen und gesell­
schaftlichen Auswirkungen der Tat Stellung nehmen. 

166. Ein gesellschaftlicher Verteidiger soll insbesondere 
dann benannt werdan, wenn unter Berücksichtigung dea Charak­
ters der Straftat und der Täterpersönliohkeit, naoh Auffas­
sung des Kollektiv« eine Strafe ohne Freiheitsentzug oder 
der Verzicht auf Strafe möglioh ersoheint. Er soll in der 
HauptVerhandlung inabesondere alle Umstände vortragen, die 
den Angeklagten entlasten oder seine strafrechtliche Ver­
antwortlichkeit mindern oder ausschließen. Ist das Kollek­
tiv zur Übernahme einer Bürgschaft über den Rechtsverletzer 
bereit, soll der geaellaohaftliohe Verteidiger die Bereit­
schaft dazu in der Hauptverhandlung vortragen« 

167. Der gesellschaftliche Ankläger und der gesellschaftliche 
Verteidiger haben das Recht, * 
a) bei der Lösung ihrer Aufgaben die Unterstützung dea Mili­

tärstaatsanwaltes und des Militärgerichtes sowie der 
Militärschöffen in Anspruch zu nehmen. 

b) in Vorbereitung auf die Hauptverhandlung die Prozeßakten 
einzusehen, 
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c) Anträge, insbesondere Beweisanträge, zu stellen und zu den 
Beweisen und den Anträgen der übrigen Prozeßbeteiligten 
Stellung zu nehmen, 

d) in der Hsuptverhandlung Prägen an den Angeklagten, die 
Zeugen, den Vertreter des Kollektivs und an Sachverstän-

' dige zu stellen, 
e) nach der Beweisaufnahme einen Schlußvortrag zu halten, 
f) dem Militärgericht Vorachläge zur Art "und Höhe der Strafe 

und über Erziehungsmöglichkeiten des Angeklagten zu unter­
breiten, • , \ \V';;;\ -^;y k 

Übernahme einer Bürge cha ft \ • / 

168. (1) Bürgschaften dienen der Erziehung und Selbster­
ziehung des straffällig gewordenen Armeeangehörigen. Durch 
aie aollen Ursachen und begünstigende Bedingungen der Straf­
tat beseitigt und Einfluß auf die Erziehungaarbeit im Kollek­
tiv ausgeübt werden. 
(2) Bürgschaften werden grundsätzlich von Kollektiven über­
nommen. In Ausnahmefällen können einzelne, zur weiteren Er­
ziehung des Täters geeignete Armeeangehörige, eine Bürgschaft 
übernehmen. 

169. Eine Bürgschaft kann übernommen werden, wenn 
a) eine Strafe ohne Freiheitsentzug erwartet oder angestrebt 

wird, 
b) durch sie ein wirksamer erzieherischer Einfluß möglich 

ist, • •' • •. •• - '<•:•,..(•./;•->; 
c) eine angemessene Reetdienstzeit, die in der Regel nicht 

weniger als 3 Monate beträgt, zur Erziehung des straf­
fällig gewordenen Armeeangehörigen verbleibt, •••;< 

d) die Bereitschaft des straffällig gewordenen Armeeangehö- \ 
rigen zur Erziehung und Selbsterziehung vorhanden und er 
mit der Übernahme einer Bürgschaft einverstanden ist. 
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170. (1) Die Bürgechafteerklärung iat dem Militärgericht 
apäteatena in der Hauptverhandlung zu Ubergeben. 
(2) Die Bürgschaft muß enthalten: 
a) den Dienstgrad, Namen und Vornamen de8 Armeeangehörigen 

und aeine Straftat, ;. • i 
b) die Benennung dea Kollektivs oder des Armeeangehörigen, der 

die Bürgschaft übernimmt, 
c) die Auffassung, wsrum die Übernahme einer Bürgschaft ange­

bracht und möglich ist, 
d) den Zeitraum, für den die Bürgschaft übernommen wird, 
e) kontrollierbare Verpflichtungen zur Peatigung und Weiterent 

W i c k l u n g des Kollektivs «nd zur erzieherischen Einwirkung, 
auf den straffällig gewordenen Armeeangehörigen, 

f) die dem atraffällig gewordenen Armeeangehörigen erteilten 
Auflagen und die von ihm Übernommenen Seibatverpflich­
tungen, A - . A * . 

g) den Zeitpunkt und die Verantwortung für die Kontrolle und 
Realisierung der Bürgechaft. 

(3) Die Bürgschaft ist von allen Kollektivmitgliedern oder 
vom Leiter de8 Kollektivs bzw. vom Armeesngehörigen, der die 
Bürgschaft übernimmt, zu unterschreiben. Sie bedarf der Zu­
stimmung durch den in der Ziffer 161 festgelegten Vorge­
setzten. ; i 

171. (1) Nach der Beatätigung der Bürgschaft durch das Mili­
tärgericht dürfen ohne dessen Kenntnis und ohne Zustimmung 
durch das Kollektiv keine Veränderungen derselben vorge­
nommen werden. / - ' A ' 
(2) Vom Vorgesetzten, der der Bürgschaft zugestimmt hat, ist 
zu sichern, daß die Bedingungen zur Realisierung der Bürg­
schaft geschaffen werden. Dabei hat er mit der Partei- und ' 
PDJ-Organisstion zusammenzuarbeiten. Außerdem kann er u. a. 
den Vertreter des Kollektivs bei der Hauptverhandlung, den 
gesellschaftlichen Ankläger oder gesellschaftlichen Vertei­
diger, daa Militärschöffenkollektiv und daa Verkehrasicher-
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heitsaktiv, einbeziehen. Er hat zu gewährleisten, daß in 
regelmäßigen Abständen über die Verwirklichung der Bürgschaft 
Rechenschaft abgelegt wird. 

172. (1) Die durch die Bürgschaft übernommenen Verpflich­
tungen enden nach Ablauf eines Jahres, soweit nicht vom Mili­
tärgericht ein anderer Zeitpunkt der Beendigung festgesetzt 
wurde. 
(2) Sind die Voraussetzungen für die mit der Bürgschaft ver­
bundenen Verpflichtungen weggefallen, z. B. bei vorfristiger 
Erfüllung, bei Entlassung oder Versetzung des Verurteilten 
oder bei Auflösung des Kollektivs, kann das Kollektiv oder 
der Armeeangehörige, der die Bürgschaft übernommen hat, das 
Erlöschen der Bürgschaft beantragen. Der Kommandeur hat nach 
Zustimmung den Antrag an das Militärgericht weiterzuleiten. 
(3) Bei der Entlassung des Verurteilten aus dem Wehrdienst 
hat das Kollektiv oder der Armeeangehörige, der die Bürg­
schaft übernommen hat, das Recht, nach Zustimmung des Komman­
deurs mit dem Betrieb oder der Brigade, in der der Ent­
lassene seine Tätigkeit aufnimmt, Verbindung zwecks Fort­
führung des Erziehungsprozesses aufzunehmen. Der Kommandeur 
hat sich dazu mit dem Militärgericht zu konsultieren. 
(4) Die Bürgschaft endet auch mit Beginn des Vollzuges der 
mit der Verurteilung auf Bewährung angedrohten Freiheits­
strafe. " • ' , 

Aufgaben bei der Vorbereitung. Durchführung und Auewertung 
von HauptVerhandlungen 

173. (1) Zur Erhöhung der erzieherischen Wirksamkeit dea 
Strafverfahrens führen die Militärgerichte Hauptverhand- j 
lungen u. a. • 
a) im Militärgerichtsgebäude mit speziell geladenem Zuhörer­

kreis, 
b) in militärischen Objekten, . 
durch. 
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(2) Die Hauptverhandlung iat vom Kommandeur dea Truppenteila 
in Zusammenarbeit mit dem Militärgericht und Militärstaatsan­
walt gründlich vorzubereiten. Dem Militärgericht ist dabei 
allaeitige Unterstützung zu gewähren. 
(3) Der Kommandeur dea Truppenteila hat für die Vorbereitung, 
Teilnahme und Auawertung der Hauptverhandlung in der Regel 
einen Befehl zu erlasssn. 

174. Den Beschuldigten oder Angeklagten ist ihr verfaaaungs-
mäßig garantiertes Recht auf Verteidigung zu gewährlelaten. 
Die Kommandeure haben zu ermöglichen, daß die Beschuldigten 
oder Angeklagten auf ihren Wunsch hin rechtzeitig persönlich 
Verbindung zu einem Rechtsanwalt aufnehmen können. 

175* In der Zeit vom Ende der Beweisaufnähme bis zur Urteils­
verkündung hat der Kommandeur für die Teilnehmer an der Haupt 
Verhandlung im militärischen Objekt (bei Notwendigkeit auch 
für HauptVerhandlungen vor speziell geladenem militärischen 
Zuhörerkreis) zur Unterstützung des Anliegens der Hauptver­
handiung geeignete Auabildungamaßnahmen (Vorträge von verant­
wortlichen Offizieren, Filmveranstaltungen u. a.) zu organi­
sieren. . V,,.;. , • 

176. (1) Bei allen Hauptverhandlungen der Militärgerichte 
gegen Armeeangehörige hat bei 
a) Soldaten und UnterOffiziersschülern - der Zugführer oder 

Steilvertreter, 
b) Fähnrichechülern, Unteroffizieren auf Zeit und Offiziers­

schülern - der Kompaniechef oder Stellvertreter, 
c) Berufsunteroffizieren - ein vom Bataillonskommandeur be­

fohlener Stellvertreter oder Offizier, 
d) Fähnrichen und Offizieren - ein vom Kommandeur dea Truppen 

teils befohlener Stellvertreter oder Offizier, 
als Zuhörer teilzunehmen. 
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(2) Findet die Hauptverhandlung im militärischen Objekt statt, 
hat neben den im Absatz 1 Buchet, a bia c Genannten ein vom 
Kommandeur des Truppenteils befohlener verantwortlicher Offi­
zier teilzunehmen. 
(3) Die Festlegungen in den Absätzen 1 und 2 treffen nicht zu. 
wenn der Kommandeur durch das Militärgericht verständigt wird, 
daß gemäß § 211 StPO die Verhandlung unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit durchgeführt und daa Militärgericht die An­
wesenheit einzelner Personen gemäß § 211 Aba. 4 StPO nicht 
gestattet. 

177. (1) Nach der Hauptverhandlung haben die in Ziffer 176 
Abs. 1 und 2 Genannten dem Kommandeur Uber den Ausgang des 
Verfahrens zu berichten und Vorschläge zur Beseitigung der 
im eigenen Bereich aufgedeckten Uraaohen und begünstigenden 
Bedingungen der Straftat zu unterbreiten. 
(2) Die HauptVerhandlungen sind gründlich auszuwerten. Dazu 
können die MilitärJustizorgane um Unterstützung ersucht 
werden. 

Aufgaben bei der Verwirklichung der Verurteilung auf Be­
währung 

178. (1) Bei einer Verurteilung auf Bewährung hat der Komman­
deur die erzieherische Einwirkung zu sichern und die Er­
füllung der dem Verurteilten durch das Gericht auferlegten 
Pflichten kontrollieren zu laasen. 
(2) Zeigen sioh während der Bewährungszeit in der politischen, 
militärischen und persönlichen Entwicklung des Verurteilten 
besonders anerkennenswerte Fortschritte, kann der Kommandeur 
beim Militärgericht den Antrag atellen, den Rest der Bewährungs­
zeit zu erlassen. Das Kollektiv kann dem Kommandeur einen 
entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Voraussetzung dafür 
ist, daß der Verurteilte mindestens ein Jahr seinen Pflichten 
zur Bewährung vorbildlich nachgekommen ist . Diese Möglichkeit 
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sollte besonders geprüft werden, wenn die Verurteilung wegen 
einer Militärstraftat erfolgte und der Verurteilte infolge 
Ablauf8 seiner Dienstzeit vor der Entlassung aus dem Wehr­
dienst steht. 

179. (1) Der Kommandeur kann beim Militärgericht den Vollzug 
der angedrohten Freiheitsstrafe beantragen, wenn der Verur­
teilte seiner Pflicht zur Bewährung und Wiedergutmachung 
durch undiszipliniertes Verhalten nicht nachkommt. Dies kann 
insbesondere zutreffen, wenn der Verurteilte durch ssin Ver­
halten die Realisierung der mit der Bürgschaft übernommenen 
Verpflichtungen vereitelt oder durch sein Verhalten zu er­
kennen gibt, daß er aus der Verurteilung keine Lehren ge­
zogen hat. Das Kollektiv kann den entsprechenden Vorschlag 
unterbreiten. .. • • 
(2) Kommt der Verurteilte den ihm mit der Verurteilung auf 
Bewährung auferlegten Verpflichtungen, insbesondere zur 
a) Wiedergutmachung des materiellen Schadens, 
f) festgelegten Verwendung der Dienstbezttge, 
c) Berichterstattung über die Erfüllung der ihm auferlegten 

Pflichten gegenüber dem Militärgericht, Vorgesetzten oder 
dem Kollektiv, 

nicht nach, hat der Kommandeur das Recht, Maßnahmen der dis­
ziplinarischen Verantwortlichkeit gemäß DV 010/0/006 - Dis­
ziplinarvorschrift - anzuwenden oder beim Militärgericht die 
Erteilung einer Verwarnung oder den Vollzug der angedrohten 
Freiheitaaträfe zu beantragen. Das Kollektiv kann nach Be­
ratung dem Kommandeur einen entsprechenden Vorschlag unter­
breiten. 
(3) Das Militärschöffenkollektiv hat an der Kontrolle der 
Wirksamkeit 
a) der Verurteilung auf Bewährung, > 
b) der Strafaussetzung auf Bewährung/ 
o) der Erfüllung der bestätigten Bürgachaften, 
mitzuwirken. Von den Verurteilten ist Rechenschaft 
über die bisherige Aufgabenerfüllung zu fordern 
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und ea sind zweckdienliche Hinweise zu geben« 

Aufgaben während der Verwirklichung von Freiheitsstrafen 

180. (1) Gelangt das Kollektiv zu der Auffassung, daß unter 
Berücksichtigung der Umstände der Tat, der Persönlichkeit 
des Verurteilten und seiner positiven Entwicklung im Militär­
strafvollzug der Zweck der Freiheitsstrafe erreicht ist, kann 
es vorschlagen, daß es die Bürgschaft Uber den Verurteilten 
übernimmt und die Prüfung einer Strafaussetzung auf Bewährung 
erfolgt. Der Vorschlag ist an den Vorgesetzten zu richten, 0er 
des Recht hat, einer Bürgschaft zuzustimmen. Der Vorgesetzte 
hat Uber den Kommandeur beim Militärgericht um Prüfung der 
Strafaussetzung auf Bewährung zu ersuchen. 
(2) Kommt das Militärgericht dem Ersuchen nach und macht der 
Verurteilte in der Bewährungszeit erhebliche Fortschritte in 
seiner politischen und militärischen Entwicklung, kann ihm 
nach Ablauf von mindestens einem Jahr der Rest der Bewährungs­
zeit und der Freiheitsstrafe durch das Militärgericht er­
lassen werden. Der Kommandeur kann beim Militärgericht einen 
entsprechenden Antrag stellen. Das Kollektiv kann dazu den 
Vorschlag unterbreiten. 
(3) Zeigt sich im Verlaufe der vom Militärgericht festge­
setzten Bewährungszeit, daß der Verurteilte seinen Pflichten 
zur Bewährung und Wiedergutmachung durch undiszipliniertes 
Verhalten nicht naohkommt, kann der Kommandeur beim Militär­
gericht den Widerruf der Strafaussetzung auf Bewährung be­
antragen. Das Kollektiv kann diesen Vorschlag unterbreiten. 

181. (1) Wurde vom Militärgericht neben der Hauptstrafe als 
Zusatzstrafe der Entzug des Führerscheines ausgesprochen, hat 
der Kommandeur den Führerschein einzuziehen. Der Entzug des 
Führerscheines wird mit Rechtskraft des Urteils oder Straf-
befehls wirksam. Wurde eine Strafe mit Freiheitsentzug aus­
gesprochen, so wird die Dauer des Entzuges vom Tage der Ent­
lassung dee Verurteilten aus dem Militärstrafvollzug an be­
rechnet. 
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(2) Die Dauer des Entzuges kann durch das Militärgericht ver­
kürzt werden. Voraussetzung für eine solohe' Entscheidung ist, 
daß sich der Verurteilte vorbildlich verhält und eindeutig 
zu erkennen gibt, daß er künftig die sozialistische Gesetz­
lichkeit achten wird. Der Kommandeur ist berechtigt, die Ent­
scheidung beim Militärgericht zu beantragen. Das Kollektiv 
kann den entsprechenden Vorschlag unterbreiten. 

IX. Untersuchungshaft. Vollzug von Strafarrest und Freiheits­
strafen sowie Aufgaben zur Wiedereingliederung 

Aufgaben dar Kommandeure bei Inhaftierung von Armeeangehörigen 

182. Die Untersuchungshaft an Armeeangehörigen wird, sofern 
sie nioht in einer Untersuchungshaftanstalt dea Mdl oder des 
MfS (nachfolgend Untereuchungehaftanstalt) erfolgt, in Unter-
suchungshaftarreatanatalten der NVA durchgeführt. 

183. (1) Die Untersuchungshaftarreatanatalten sind ein ge­
sonderter Verwahrbereich innerhalb der Standortarrestan­
stalten. 
(2) Für die Durchführung der Untereuchungshaft in den Unter­
suchungshaf tarreatanatalten ist die Abteilung Innerer Dienst 
im MfNV zuständig. 
(3) Der Standortkommandant ist für den ordnungsgemäßen Voll­
zug der Untereuchungshaft in den Untersuchungshaftarrestan­
stalten verantwortlich. Dazu ist ihm der Leiter der Standort­
arrestanstalt unmittelbar unterateilt. 

184* (1) Der Standortkommandant hat den Kommandeur des Ver-
hafteten Uber die erfolgte Aufnahme in die Untereuchungshaft-
arre8tanstalt zu informieren. 
(2) Der Militärstaataanwalt informiert den Kommandeur, wenn 
Verhaftete in eine Untersuchungshaftanstalt aufgenommen werden, 

185. Erhält der Kommandeur die Mitteilung Uber die Inhaftie­
rung eines Armeeangehörigen, hat er zu veranlassen, daß der 
Untereuchungshaftarrestanstalt bzw. der Untersuchungshaftan-

78 



BStU 
000081 

atalt folgende Gegenstände und Dokumente des Verhafteten mit 
Protokoll (2fach) Ubergeben werden: 
a) in einem Transport- oder Seesack 

- Grundnorm an Bekleidung und Ausrüstung, 
- persönliche Schutzausrüstung, 
- Mittel für die Körperpflege und Hygiene, 
- Schuhputzzeug und Schreibzeug; 

b) in einem verschlossenen Umschlag 
- Wehrdienstausweis, 
- Wehrstammkarte, 
- umfassende Beurteilung, k 

- Gesundheitsbuch, 
- Nachweiskarte Uber Disziplinarmaßnahmen, 
- Vergleichsmitteilung für Verpflegung, 
- Wehrsoldkarte bzw. Karte der Dienstbezüge mit sonstigen 
Besoldungsunterlagen (Auszahlungskarten für staatliches 
Kindergeld, Verfügungen über Wiedergutmachung, Pfändungs­
anordnungen, Abtretungserklärungen), 

- Protokoll über die sichergestellten persönlichen Gegen­
stände; 

c) Bargeld, Sparbücher oder Scheckhefte, Wertaachen (Schmuck 
u. a.). 

Bei Aufnahme in eine Untersuchungshaftanatalt dea MfS sind 
nur die im Buchataben b festgelegten Dokumente zu Uber­
geben. 

186. (1) Im Truppenteil eingehende Post für den Verhafteten 
(Briefe und Pakete sowie Postabschnitte für eingehende Geld­
sendungen) sind an die Untereuchungshaftarrestanstalt bzw. 
an die Untereuchungshaftanstalt zu Ubergeben. 
(2) Restzahlungen zugunsten des Verhafteten sind dem für 
die Untersuchungshaftarrestanstalt bzw. Untersuchungshaftan­
stalt zuständigen finanzökonomischen Organ zur Vereinnahmung 
auf einem entsprechenden Verwahrkonto zu Uberweisen. 
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187. In Fällen der dringenden medizinischen Hilfe gegenüber 
Verhafteten ist auf Ersuchen des Standortältesten der Komman­
deur des nächstgelegenen Truppenteils verpflichtet, sofortige 
Unterstützung zu gewähren. " -

188. (1) Wird die HauptVerhandlung im Truppenteil des Ver­
hafteten durchgeführt, hat der Kommandeur des Truppenteils 
den Transport des Verhafteten sicherzustellen. 

9 
(2) Der Standortälteste hat den Kommandeur über den Zeit­
punkt des Transportee und über notwendige Anforderungen an 
daa Transportmittel rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 
189. (!) Wird die Entlassung des Verhafteten aus der Unter­
suchungshaft vom zuständigen Militärstaatsanwalt verfügt, 
werden die Verhafteten sofort aus der Untersuchungshaft ent­
lassen und mit Dienstauftrag zu ihrem Truppenteil in Marsch 
gesetzt. Sie haben sich unverzüglich in ihrem Truppenteil 
zu melden. Der Kommandeur des Truppenteils ist vom Stand­
ortkommandanten über die Inmarschsetzung zu informieren. 
(2) Den aus der Untersuchungshaft entlassenen Armeeangehö­
rigen aind vom Leiter der Standortarrestanstalt die Beklei­
dung und Ausrüstung, ihr persönliches Eigentum sowie in einem 
verschlossenen Umschlag die vom Truppenteil übernommenen Do­
kumente gegen Quittung zu übergeben. Die Dokumente sind bei 
Rückkehr des Armeeangehörigen vom Truppenteil auf Vollständig­
keit zu überprüfen und zu übernehmen. 

190. (1) Werden Verhaftete während des Vollzuges der Unter­
suchungshaft aus dem Wehrdienst entlassen, ist diese Ent­
lassung durch den zuständigen Truppenteil in der Untereuchunga-
haftarrestanstalt durchzuführen. Dabei sind sämtliche mili­
tärischen Dokumente - auagenommen der Wehrdienatausweis und das 
Gesundheitsbuch - sowie die Bekleidung und Ausrüstung vom 
Truppenteil zu übernehmen. Notwendige Bekleidungsstücke, die 
die Verhafteten bis zur Umkleidung in der Untersuchungshaft­
anstalt benötigen, sind ihnen Zu belassen. 
(2) Werden Verhaftete, die rechtskräftig verurteilt wurden, 
nach Eingang des Verwirklichungsersuchens aus dem Wehrdienst 
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entlassen, ist gemäß den Festlegungen im Absatz 1 zu ver­
fahren. . , 

Einleitung deą Vollzuges von Strafen mit Freiheitsentzug 

191. (1) Der Vollzug von Freiheitsstrafen an Armeeangehörigen 
und von Strafarre8t (nachfolgend Strafen mit Freiheitsentzug) 
obliegt dem MfNV. Er wird im MilitärStrafvollzug durchgeführt 
Der Militärstrafvollzug ist ein gesonderter Verwahrbereich 
in der Disziplinareinheit der NVA« 
(2) Im MfNV ist die Abteilung Innerer Dienst für die Ver­
wirklichung von Strafen mit Freiheitsentzug zuständig. * 
(3) Der Leiter der Abteilung Innerer Dienst im MfNV ist be­
rechtigt, Entscheidungen über vollzugsgestaltende Maßnahmen 
sowie die Vollzugaorganiaation zu treffen und die Einweisung 
von zu Strafen mit Freiheitsentzug verurteilten Armeeangehö­
rigen (nachfolgend Verurteilte) in den Militärstrafvollzug 
der Diaziplinareinheit der NVA (nachfolgend Disziplinarein­
heit) zu regeln. 

192. Armeeangehörige, die zum Vollzug von Strafen mit Frei­
heitsentzug in die Disziplinareinheit eingewiesen werden, 
sind Militäratrafgefangene. 

193. (1) Umwandlungen im Dienstverhältnis von Verurteilten 
sowie die Verhängung von Disziplinarstrafen sind auf der 
Grundlage der entaprechenden Rechtsvorschriften und mili­
tärischen Bestimmungen bis zum Tage des Strafantritts vor­
zunehmen und dem Verurteilten durch den Vorgesetzten bekannt­
zugeben. Während des Vollzugs von Strafen mit Freiheitsent­
zug ist es nicht gestattet, Umwandlungen im Dienstverhältnis 
durchzuführen oder auazuaprechen. 
(2) Erfolgt eine Entlaesung aus dem Wehrdienst, ist das zu­
ständige Militärgericht unverzüglich zu veretändigen. Wurde 
durch das Militärgericht bereits auf Strafarrest erkannt 
oder befindet eich der Verurteilte bereits in der Diszipli­
nareinheit, ist eine Entlaesung aus dem Wehrdienst nicht 
mehr zulässig. 
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"V • • 
(3) Freiheitsstrafen von Armeeangehörigen, die aus dem Wehr­
dienst entlassen werden, sind nicht in der Disziplinarein-
heit zu vollziehen. Ergeht in dieaem Fall eine Aufforderung 
zum Strafantritt, hat der zuständige Kommandeur den Leiter 
der Abteilung Innerer Dienat im MfNV sofort fernschriftlich 
über die beabsichtigte oder erfolgte Entlassung in Kenntnis 
zu setzen. 

194. (1) Nach Rechtskraft des Urteils bis zum Strafantritt 
ist grundsätzlich kein Urlaub zu gewähren. Ausnahmen für 
Sonderurlaub zu beaonderen Anlässen gemäß DV 010/0/007 
- Urlaub, Ausgang und Dienstbefreiung - sind analog den Fest­
legungen in der Ziffer 195 Abs. 4 zu beantragen. 
(2) Verurteilte 8ind bis zum Strafantritt nicht im Dienst­
habenden System, zum Gefechts-, Grenz-, Wach- und Tagesdienst 
einzusetzen. 

195. (1) Die Aufforderung zum Strafantritt eines Verurteilten 
ist vom Leiter der Abteilung Innerer Dienst im MfNV fern­
schriftlich an den zuständigen Kommandeur zu richten. Dieser 
hat zu gewährleisten, daß der Verurteilte zum angewieaenen 
Termin, in der Regel bis 15.00 Uhr, in der Disziplinareinheit 
eintrifft. Eine selbständige Veränderung des Zeitpunktes des 
Strafantritts ist nicht zulässig. 
(2) Der Kommandeur kann im Ausnahmefall den sofortigen Straf-
antritt nach Rechtskraft des Urteils beim Leiter der Abtei­
lung Innerer Dienst im MfNV beantragen. Dieser hat den Zeit­
punkt des Strafantrittes festzulegen und dem Kommandeur fern­
schriftlich mitzuteilen. Die Vollzugsunterlagen sind durch 
den Begleitposten mitzuführen. -• 
(3) Die Aufnahme zum Strafantritt hat nicht zu erfolgen, wenn 
der Verurteilte ohne Aufforderung zugeführt wird. 
(4) Bei Erkrankung oder bei Vorliegen dringender dienstlicher 
Maßnahmen (z. B. Manöver oder Truppenübung) sowie bei Ge­
währung von Sonderurlaub zu besonderen Anlässen (DV 010/0/007) 
kann der Kommandeur nach allseitiger Prüfung der Sachlage und 
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Rückaprache rait dera zuständigen Militärstaatsanwalt beim 
Leiter der Abteilung Innerer Dienst im MfNV bis zum Tage 
des Strafantritta fernschriftlich Strafaufschub beantragen. 
Die Entscheidung i s t durch den Leiter der Abteilung Innerer 
Dienst zu treffen und dem Kommandeur fernschriftlich mitzu­
teilen. Der Militärstaatsanwalt i s t über die Entscheidung 
sowie den neuen Zeitpunkt des Strafantritta vom Kommandeur 
in Kenntnis zu setzen. 

196. (1) In Vorbereitung zum Strafantritt i s t durchzuführen 
und zu beachten: 
a) Untersuchung des Verurteilten auf Haftfähigkeit und Ver­

merk derselben im Gesundheitsbuch sowie, Kontrolle der 
allgemeinen Körperhygiene durch den zuständigen Militär­
arzt, 

b) Hinterlegung der Dokumente gesellschaftlicher Organisa­
tionen beim Stellvertreter des Kommandeurs für politische 
Arbeit des Truppenteils bzw. der Einheit, 

c) Übersendung des persönlichen Eigentums (einschließlich 
Wertsachen) durch den Verurteilten an Familienangehörige 
oder andere zum Empfang bereite Personen. Eine Aufbewahrung 
im Truppenteil oder Mitnahme zur Disziplinareinheit i s t 
nicht zulässig. Die Mitnahme von Bargeld ist bis in Höhe 
von 300,- "Mark gestattet, 

d) Überprüfung der Grundnorm an Bekleidung und Ausrüstung 
und der persönlichen Schutzausrüstung auf Vollzählig­
keit und Zustand. Alle weiteren Gegenstände an Beklei­
dung und Ausrüstung sind abzugeben, 

e) Abmeldung im Truppenteil. Sonderausweise sind einzu­
ziehen, 

f) Ausgabe von Marschverpflegung für den Tag des Strafan­
tr i t t a . 

(2) Vor Inmarschsetzung zur Disziplinareinheit hat der Vor­
gesetzte ab Kompaniechef aufwärts mit dem Verurteilten eine 
Aussprache Uber dessen künftiges Verhalten zu führen» 
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